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Das Hexentanz Open Air Festival

feiert von 30.04.15 bis 02.05.15  
sein 10-jähriges Jubiläum in Losheim am See

Maikirmes in Rimlingen
vom 02.05 - 04.05.15

Dorffest in Britten von 30.04- 01.05.15
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Zahnärztlicher Notdienst
01. 05. 2015: Dr. Wind, Merzig, 06861/5685
02. / 03. 05. 2015: Antz Christina, Losheim am See, 
06872/2030

Bereitschaftsdienste AUGENÄRZTE
01. 05. 2015: Dr. Baldauf, Püttlingen, Am Marktplatz 8, 
06898/63085
02. / 03. 05. 2015: Dr. Löw, Wadern, Trierer Straße 6, 
06871/2744

Bereitschaftsdienste KINDERÄRZTE
01. 05. 2015: Dr. med. Zahn-Dingfelder, Völklingen, Lud-
weilerstraße 147, 06898/76266
02. 05. 2015: Dr. med. Schwarz, Dillingen, Odilienplatz 3, 
06831/5003767
03. 05. 2015: Dr. med. Spaniol, Saarwellingen, Bahnhof-
straße 40-42, 06838/92592

Bereitschaftsdienste TIERÄRZTE
01. 05. 2015: Tierärztin Bernardi, Dillingen, De-Lenon-
courstr. 11, 06831/706936
02. / 03. 05. 2015: Tierärztin Klein, Saarbrücken, August-
Klein-Str. 28, 0681/9104990

Bereitschaftsdienste HNO-ÄRZTE
01. / 02. / 03. 05. 2015: Dr. Breyer, Saarlouis, Großer 
Markt 8, 06831/42054

           Apotheken-Notdienst
In der Zeit von Donnerstag dieser Woche bis Donnerstag 
kommender Woche haben die nachfolgend aufgeführten Apo-

theken Notdienst. Der Notdienst beginnt um 8:00 Uhr und endet am 
darauffolgenden Tag um 8:00 Uhr

Kostenlose APOTHEKEN NOTDIENST HOTLINE 0800 00 22 8 33, 
HANDY 22 8 33 ( 69 Cent / Minute )

Donnerstag, 30. 04. 2015
Losheim, Markt-Apotheke, Saarbrücker Straße 8, 06872/90060
—————————————————————————
Freitag, 01. 05. 2015
Losheim, Apotheke im Globus, Haagstraße 60, 06872/92260

Samstag, 02. 05. 2015
Merzig, Park-Apotheke, Zur Stadthalle 2, 06861/1011

Sonntag, 03. 05. 2015
Wadern, Brunnen-Apotheke, Am Markt 18, 06871/91077
—————————————————————————
Montag, 04. 05. 2015
Merzig, Fellenberg-Apotheke, Torstraße 28, 06861/793232
—————————————————————————
Dienstag, 05. 05. 2015
Merzig, Fuchs-Apotheke, Bahnhofstraße 27, 06861/73111
—————————————————————————
Mittwoch, 06. 05. 2015
Merzig-Brotdorf, Hubertus-Apotheke, Hausbacher Straße 48 a, 
06861/89393
—————————————————————————
Donnerstag, 07. 05. 2015
Wadern, Brunnen-Apotheke, Am Markt 18, 06871/91077

Weitere Hilfsorganisationen/-einrichtungen unter der Rubrik „Wichtige Adressen/Telefonnummern“

Bereitschaftsdienste

 Eigenbetrieb Touristik, Freizeit und Kultur
... Eigenbetrieb Freizeit, Touristik und Kultur  .................9 01 81 00
... Telefax  ................................................................9 01 81 10

 TWL Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH

Streifstraße 1, Geschäftsstelle  ...............................9029-0
Erdgasberatung  .................................................. 90 29 24
Telefax  ............................................................. 90 29 30
Notruf Wasser  ................................................... 90 29 29

TWL-Verteilnetz GmbH
Notruf
Strom/Erdgas ..................................................... 90 29 29

 Kirchen

Britten  ...................... 22 14 ........................... Losheim 99 30 66
Wahlen  ...................... 23 74
Dekanatsstelle Losheim-Wadern  ..........................0 68 71/92 30 10

Evang. Kirchengemeinde Wadern-Losheim
Gemeinderat:
Herr Pfarrer Hans-Jörg Ott  ..................................... 0 68 71/20 06

Kath. Pfarrämter

 Schulen
Schule Freiw. Ganztagsschule

Bachem  .................................. 26 75 .......................... 88 70 09
Losheim  ................................. 22 95 .......................... 50 54 33
Wahlen  ................................... 25 56 .......................... 99 38 98
Peter-Dewes-
Gesamtschule  .....................92 19 60 ........................9 21 56 37
Schule am Kappwald,
„Förderschule Lernen“ Niederlosheim ................................. 29 92 

Kindertageseinrichtungen
Bachem ...................... 35 11 Bergen  ............................37 20
Britten ....................... 36 82 Losheim
Niederlosheim ............. 28 45 Villa Regenbogen ................3545  
Wahlen ....................... 35 36 Haus Tamble ...............9 22 87 17
  Kita Sonnengarten ......... 9696196

 Polizei

 Krankenhäuser

 Rettungsleitstelle
(Tag und Nacht besetzt) ......................................... 19222
aus dem Mobilfunk mit Vorwahl (06 81)

 Freiwillige Feuerwehr

....................................................................... 116 117
Erreichbar an Wochenenden samstags von 8.00 Uhr bis mon-
tags 8.00 Uhr, an Feiertagen von morgens 8.00 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 8.00 Uhr sowie an Werktagen von abends 
18.00 Uhr bis morgens 8.00 Uhr

 Ärztlicher Notdienst

 Giftnotruf

Notruf .................................................................... 110
Polizeiposten Losheim ..................... Tel. 91501, Fax 91534
Polizeiinspektion Wadern ............................ (06871) 90010

Wichtige Rufnummern

......................................................... (0 68 41) 1 92 40

Notruf und Feueralarm
in allen Ortsteilen der Gemeinde ................................ 112
Gemeindewehrführer Andreas Brausch ........ (0170) 4657914

St. Josef, Losheim ................................................... 9030
Klinikum, Merzig ......................................... (06861) 7050
St. Elisabeth, Wadern .................................. (06871) 5011
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 Veranstaltungen in der Gemeinde

Ortsteil Datum Veranstalter Art
Bergen 30. 04.  Maibaumstellen

Britten, Waldfestplatz 30. 04. / 01. 05.  Dorffest

Britten, Waldfestplatz 30. 04.  Krimiwanderung: „Die Rückkehr 
des Nonnenfluch“

Losheim, Stausee 30. 04.  10. Hexentanz-Festival

Mitlosheim 30. 04.  Maibaumstellen

Niederlosheim 30. 04.  Maibaumstellen

Niederlosheim 30. 04.  Walpurgisnacht im Stangenwald

Scheiden 30. 04.  Maibaumstellen

Losheim, Tourist Info am Stausee 01. 05.  Kleine Kräuterwanderung - Natur 
macht glücklich

Losheim, Bahnhof 01. 05.  Fahrtag der Museumsbahn

Rimlingen 01. 05.  Maibaumstellen

Bergen 02. 05. / 03. 05. Gemütlichkeitsverein Mundartisten - Komödie in 3 
Akten

Rimlingen 02. 05. - 04. 05.  Maikirmes

Waldhölzbach 02. 05. / 03. 05. Musikverein Maifest

Rathaus (Vermittlung) ...............................................6 09-0
Telefax ............................................................... 6 09-1 80
Telefax Bekanntmachungsblatt ............................... 6 09-1 18
außerhalb der Dienstzeiten 
(in dringenden Angelegenheiten) .................................69 95
Pässe, Führerscheine .............................................. 609-154

Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten (gleitende Arbeitszeit) montags — freitags, 8.30 — 12.00 Uhr; dienstags, 13.30 — 15.30 Uhr; 
donnerstags, 13.30 — 18.00 Uhr; und nach persönlicher Vereinbarung

Öffnungszeiten im Sozialen Bürgerbüro (Schlösschen) 
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitags ist das soziale Bürgerbüro geschlossen
Das soziale Bürgerbüro bleibt am 29.04.15 aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung geschlossen.
Neue Öffnungszeiten vom Schlösschen ab 01. Mai 2015
Mittwochs von 9-12 Uhr und von 14-16 Uhr
Donnerstags von 9-12 Uhr

Soziales Bürgerbüro im Schlösschen, Saarbrücker Str. 13...............................................................................6 09-1 60

AOK im Schlösschen (Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 08.30 - 12.00 Uhr)  ............................................ 50 58 72
Sprechstunde des Pflegestützpunktes im Mai, nur am 11. Mai wegen Pfingstmontag. Wie gewohnt von 09:00Uhr bis 11:00 Uhr 
im Schlösschen.
(montags v. 9.00 - 11.00 Uhr)  ................................................................................................................ 6 09-1 64
Bauhof  ................................................................................................................................................ 6 09-1 70
Ruf-/Wochenendbereitschaft  .........................................................................................................01 71 9 73 02 70
... in Notfällen Handy-Nr.  .............................................................................................................01 60 7 42 99 13
Wertstoffzentrum (Bahnhofstr. 39)  ..........................................................................................................5 04 17 56
Stausee, Seeaufsicht (während der Saison)  ......................................................................................................39 33
Forstverwaltung im Rathaus  .................................................................................................................... 6 09-1 34
und ........................................................................................................................................................ 9 12 85
... Revierförster Simon  .................................................................................................................01 71 7 32 43 83
Behindertenbeirat der Gemeinde 
(Thomas Schumacher)  .......................................................................................................................... 6 09 - 1 11
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Gemeinde Losheim am See

Soziales Bürgerbüro
im Losheimer Schlösschen

Neue Öffnungszeiten ab 1. Mai 2015
Mittwoch  9.00 bis 12.00 Uhr 
 14.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr

Am Samstag, Sonntag und 
Montag, vom 02. 05. 2015 
- 04. 05. 2015, feiern wir 
unsere Maikirmes in der 
Dorfmitte auf der „Brück“.
Ausrichter ist in diesem 
Jahr die Freiwillige Feu-
erwehr. Unterhaltung wird 
auch in diesem Jahr von 
den Schaustellern gebo-
ten. Für Speis und Trank 
sorgt die Feuerwehr.
Ich wünsche uns schönes 
Wetter und viel Spaß und 
Unterhaltung auf unserer 
Kirmes.

Maikirmes in Rimlingen

VorVerlegungen des redaktionsschlusses 
für das amtliche BekanntmachungsBlatt - mai 2015

Die Beiträge sind an den jeweiligen Tagen bis spätestens 11 Uhr einzustellen. 

Christi Himmelfahrt:  KW 20 auf Freitag, 8. Mai

Pfingstmontag: KW 22 auf Freitag, 22. Mai
Später eingehende Mitteilungen können nicht mehr veröffentlicht werden. Um Beachtung wird 
gebeten!

Björn Kondak, Ortsvorsteher
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           Die Tourist-Info informierti
  Yoga im Park der Vierjahreszeiten startet in die Saison

Ab Mittwoch dem 6. Mai können Sie in traumhafter Kulisse im „Park der Vierjahreszeiten“ 
Körper, Geist und Seele etwas Gutes tun!
Yogalehrerin Silke Dürr leitet Sie mit gezielten, atemgeführten Körperübungen durch eine 
Yogastunde an der frischen Luft.
Immer mittwochs von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr. 
Teilnahmegebühr 5 Euro pro Stunde.
Bei Regen findet der Kurs in Wahlen 
im Studio „Yoga.Atem.Raum.“ statt.

Infos und Anmeldung unter 0151-40076738

  Freitag, 8. Mai, Gartenbistro

 Weinabend mit Martin Herrmann & Sebastian Wust

Martin Herrmann und Sebastian Wust sind zu Gast beim Weinabend am Freitag, dem 8. Mai um 19.00 Uhr im Gartenbistro des 
Park der Vierjahreszeiten.
Sie entführen die Gäste auf eine Reise durch die verschiedensten Facetten der Musikwelt. Von Rock- und Popballaden über 
leichte Swing-Jazz-Klassiker bis in die geheimnisvollen Musikwelten Transsilvaniens oder des Broadways.
Eintritt 10 € inkl. eine Karaffe Wein aus der Region zu 0,2 l., Vorverkauf bei der Tourist-Info am See, sowie allen Vorverkaufs-
stellen von www.ticketregional.de, Platzreservierung Tel. 06872/9214690

  Freitag, 15. Mai, Gartenbistro

  Konzert „Klangträume“

Unter dem Motto „Klangträume“ gastiert das Sankt Wendeler Gitarre und Querflöte Duo mit 
Manfred Rothe und Claudia Wälder-Jene am Freitag, dem 15. Mai um 20 Uhr im Bistro des Park 
der Vierjahreszeiten am Stausee Losheim.
Das Duo begeistert mit Werken großer Komponisten des Barock (Johann Sebastian Bach, Georg 
Friedrich Händel), der Klassik (u.a, Wolfgang Amadeus Mozart), der Romantik (u.a. Georges 
Bizet), aber auch zeitgenössischer Komponisten. Dabei erweist sich die Kombination aus Quer-
flöte und Gitarre als überaus stimmig und angenehm.
Karten im Vorverkauf für 10 € bei der Tourist-Info am See, sowie allen Vorverkaufsstellen von 

www.ticketregional.de, Infos und Platzreservierung Tel. 06872/9214690

  Bester Wanderweg im Saarland gesucht -  
  SR-Wettbewerb auf Landesebene
Die Abstimmung läuft noch bis zum 30. April! Der Felsenweg benötigt noch Unterstützung
Wandern liegt im Trend. Und das Saarland hat für Wanderfreunde einiges zu bieten. SR 3 Saarlandwelle und der „Aktuelle Bericht“ 
suchen nun die drei schönsten Wanderwege im Land. Per Online-Abstimmung soll die Entscheidung fallen. Zehn Premium-
Wanderwege stehen zur Auswahl. Die ersten drei Gewinner der Abstimmung treten gegen ihre Konkurrenten aus den anderen 
Bundesländern an. Dann wird es richtig spannend. Welche sind die schönsten Wanderwege Deutschlands? Das große Finale wird 
im Rahmen der ARD-Themenwoche „Heimat“ im Oktober stattfinden.
Abstimmen jedoch kann man unter www.sr-online.de oder direkt unter: http://wanderwege2015.voting.sr-online.de/voting.php

  Donnerstag, 30. April 

  Krimiwanderungen „Die Rückkehr des Nonnenfluch“
Lassen Sie sich am Donnerstag, dem 30. April wieder von der Theatergruppe Mestrestas mit dem Wanderführer Gerlock Holmes 
durch die schummrigen Gassen von Britten führen und blicken Sie hinter die verborgenen Mauern des Klosters, in dem schon 
einmal ein schauriger Mord verübt wurde. Helfen Sie auch dieses Mal bei der Aufklärung eines hinterlistigen Mordes!
Die Wanderung ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet. Gebühr 8,00 €. Die Tickets sind bei der Tourist-Info am See, 
sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket regional erhältlich. Die Teilnahme ist nur mit gültigem Ticket möglich! Treffpunkt: 
18.00 Uhr am Waldfestplatz in Britten. Die amüsante und kurzweilige Wanderung lädt zum Mitraten ein und dauert auf ca. 5 km 
Wegstrecke ca. 2 Stunden. Tickets und Infos unter: 06872/9018100
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           Die Tourist-Info informierti
  Freitag, 1. Mai 

  Kräuterspaziergang „Natur macht glücklich“
Am Freitag, dem 1. Mai veranstaltet die Tourist-Info Losheim am See einen rund 4 km langen geführten Kräuterspaziergang 
zum Thema „Natur macht glücklich“. Zarte Baumblätter und junge Blätter erfreuen Herz, Seele und Gaumen. Ihre mineral- und 
vitaminhaltigen Blätter sind ein kostbarer Bestandteil gesunder Ernährung. Im Anschluss gibt es Kostproben aus der Wildkräu-
terküche.
Leitung: Kräuterpädagogin Klaudia Landahl, Gebühr 7,50 € inklusive Kräuterimbiss, Treffpunkt 10.30 Uhr an der Tourist-Info am 
Stausee Losheim. Eine Anmeldung ist bei der Tourist-Info am See unter Tel. 06872/9018100 erforderlich.

  Freitag 1. Mai 

  Maifahrt der Museumsbahn Losheim

Am 1. Mai startet die Museumsbahn Losheim zu ihrer traditionellen Fahrt am 1. Mai durch den Hochwald zwischen Merzig, Los-
heim und der Dellborner Mühle in Wahlen.
Die Dampflok „34“ aus dem Jahr 1948 zieht den Museumszug mit historischen Personen- und Gepäckwagen aus dem Jahr 1903 
und den Jahren 1921 bis 1930 über die landschaftlich reizvolle und abwechslungsreiche Hochwaldstrecke.
Die zweistündige Fahrt auf der 16 km langen Strecke kostet für Erwachsene 14,50 €, für Kinder 5,00 € und für Familien 29,00 €. 
Im Zug gibt es ein Bistro mit Kaffee, Kuchen und Getränken sowie Souvenirs.
Der Zug startet ab dem Bahnhof Losheim um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. 
Zusteigemöglichkeiten gibt es um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr in Merzig-Ost sowie um 15.00 Uhr und 17.00 Uhr an der Dellborner 
Mühle in Wahlen.
Infos bei der Tourist-Info Losheim am See Tel. 06872/9018100, sowie unter www.museumsbahn-losheim.de

  30. April bis 2. Mai, Eventgelände Stausee

  Hexentanz-Festival

Das Hexentanz Festival feiert sein 10-jähriges Jubiläum! So ist in 2015 doppelt 
Grund zur Freude. Die Tradition verlangt die Zelebrierung der Walpurgisschlacht. 
Am 30. April brennen zwar keine Hexen, aber dafür ordentlich die Luft durch sat-
ten rockigen Sound und knallharten Klängen. Tanz in den Mai mal anders!
Zum zehnten Geburtstag lassen sich die Veranstalter nicht lumpen und haben ein 
Line Up gezaubert, welches eines Jubiläums würdig ist.
Headliner sind dieses Jahr: Schandmaul, ASP und Arch Enemy.
Weitere Bands sind unter anderem: Coppelius, Unzucht, Feuerschwanz, Fiddlers 
Green, Hämatom, Tanzwut.
Auch wird es wieder einen Mittelaltermarkt geben, auf dem reichlich Speis und 

Trank serviert wird.
Campingtickets gibt es beim Veranstalter und Vermittlungen von sonstigen Unterkünften bei der Tourist Info. Info und Vorver-
kauf bei www.Hexentanz-festival.de
Also schnell Tickets sichern und schon seid ihr mit dabei: Auf den größten Maifest der Szene mit der besten Musik.
Das Konzert findet zu folgenden Zeiten statt:
30. April: 13.00 bis 23.00 Uhr
01. Mai: 14.00 bis 23.30 Uhr
02. Mai: 13.00 bis 23.00 Uhr

  Veranstaltungen im Vorverkauf:

30. April: Krimiwanderung in Britten; 30. April - 2. Mai, Eventgelände Stausee: Hexentanz-Festival; 8. Mai, Gartenbistro: 
Weinabend mit Martin Hermann & Sebastian Wust; 15. Mai, Gartenbistro: Konzert mit dem Duo „Klangträume“; 16. Mai, Eisen-
bahnhalle: Ü30Party; 30. Mai, Eventgelände am See: Peter Maffay & Band; 13. Juni, Gartenbistro: Tangoabend mit der Band 
Tango Transit; 10. Juli, Stausee, Vier-Gänge-Wanderung; 11. Juli, Eventgelände am See: Klassik am See; 6. September, Event-
gelände am See: Lucky Lake Festival; 11. September, Gartenbistro: Liedermacherabend mit Rainer Rodin und Michael Marx; 5. 
November, Saalbau: Manuel Andracks Wandershow
Ausführliche Infos in www.losheim-stausee.de, Rubrik Veranstaltungen und www.ticketregional.de, Gemeinde Losheim
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Ihre Polizei informiert.....

Hexennacht - 
Spaß auf Kosten 

anderer?

Traditionell wird in der Nacht zum 01. Mai landauf 
landab gefeiert. Besonders in ländlichen Gebieten 
unserer Region werden Maibäume aufgestellt.
Die Stimmung ist dann meist ausgelassen und heiter.
Die dazugehörigen „Streiche“ sollen zum Schmunzeln 
veranlassen. Oftmals ist jedoch genau das Gegenteil 
festzustellen. Eier an Hausfron-
ten zu werfen, Zahnpasta oder 
Klebstoffen in Türschlösser zu 
spritzen, das Abbrechen von 
PKW-Außenspiegel sowie das Her-
ausheben von Gullydeckeln sind 
keine Bagatell-Delikte mehr.
Dies sind allesamt Straftaten, 
deren Begehung Geld- bzw. Frei-
heitsstrafe zur Folge haben.
Solche Aktionen haben nichts 
mit den „althergebrachten 
Hexen-Späßen“ zu tun.

Ihre Polizei

An alle Vereine, Verbände und  
Institutionen in der Gemeinde Losheim

Ab sofort können Sie Ihre  redaktionellen Texte  auch ganz 
einfach per Internetbrowser an das  

„Mitteilungsblatt der Gemeinde Losheim“ senden.

Ihre Vorteile unter anderem:

•	 Die Übermittlung kann von jedem Internetbrowser erfolgen, 
egal ob Sie sich gerade in Beckingen befinden oder im Urlaub 
in Kolumbien, Sie benötigen kein E-Mail-Programm!

•	 Einfache, benutzerfreundliche Handhabung, keine speziellen 
Vorkenntnisse erforderlich

•	 Schnelle	Datenübermittlung
•	 Vorschaufunktion
•	 Übermittlung	von	Fotos	ist	ebenfalls	möglich
•	 Die	Übermittlung	kann	nicht	nur	 für	die	nächste	Aus-

gabe erfolgen, 
 sondern	auch	im	Voraus	für	beliebige	Ausgaben

Machen Sie von dieser Möglichkeit 

CMS
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Sportplakette
des Saarlandes

Das Sportministerium ehrt Persönlichkeiten, die sich 
in ehrenamtlicher Arbeit in besonderem Maße um 
den organisierten Sport auf Verbands-, Kreis- bzw. 
Bezirks- sowie Vereinsebene verdient gemacht haben, 
durch die Sportplakette.

Gemäß den Verleihungsrichtlinien wird die Sportpla-
kette in jedem Jahr höchstens an zehn Personen ver-
liehen.

Es besteht die Möglichkeit, Personen aus dem Bereich 
des Sports für die Verleihung der Sportplakette des 
Saarlandes vorzuschlagen.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sollten mit einer kur-
zen Übersicht belegt werden.

Vorschläge sollten bei der Gemeinde Losheim am See 
bis zum 22. Mai 2015 eingegangen sein.

Gemeinde Losheim am See
Schul- und Kulturamt
Merziger Str. 3
66679 Losheim am See
per Fax: 06872/609-118
oder Email: amtsblatt@losheim.de

Vorschlag:

....................................................................................
Name, Vorname des/der Vorgeschlagenen:

Geburtsdatum & Geburtsort: .............................................

....................................................................................
Wohnhaft in: 
Straße/Postfach:

....................................................................................
PLZ, Ort:

....................................................................................
Telefon/Fax/Email:

....................................................................................

Ehrenamtliche Aktivitäten:

Von - bis Genaue Beschreibung des ehrenamtlichen 
Engagements:

  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
 Bisherige Auszeichnungen:
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
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Lärmbelästigung durch 
militärischen Flugbetrieb

In der letzten Zeit häufen sich mal wieder die 
Übungsflüge von Militärmaschinen über dem 
nördlichen Saarland.
Wer sich durch Fluglärm stark belästigt fühlt, 
sollte sich unter Angabe des genauen Zeit-
punkts der Flugbewegungen bei folgenden Stel-
len direkt beschweren (Nur hier werden auch 
die Beschwerden gezählt und ausgewertet):
Bürgertelefon des Luftwaffenamtes 
(kostenlos): 0800/8620730
Bürgertelefon des saarländischen 
Innenministeriums: 0681/5012900

Wohnraumsuche  
für Asylbewerber

Aufgrund der verstärkten Asylbewerberzuzüge durch 
die Aufnahme von Syrischen Kriegsflüchtlingen werden 

wieder Asylbewerber in die Gemeinden zugewiesen.
Aus diesem Grunde sucht die Gemeinde Losheim  

am See Wohnraum für Asylbewerber.
Wer bereit ist, Wohnraum für Asylbewerber bzw.  

Syrische Kriegsflüchtlinge zur Verfügung zu stellen, kann 
dies bei der Gemeinde Losheim am See, Ortspolizei-
behörde, Herr Schmal, Tel. 06872/609-150 anzeigen.

Nähere Einzelheiten über das Mietverhältnis, Mietzins 
usw. erfahren Sie bei der Meldung der Wohnung.
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       Marktstand in Wahlen
Jeden Donnerstag  von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

auf dem Hallenvorplatz in Wahlen.

IN EIGENER SACHE
Wenn Sie kein Amtliches Bekanntmachungsblatt bekommen haben ...

Reklamationen wegen Nichtzustellung des Amtlichen Bekanntmachungsblattes nimmt der Verlag entgegen unter folgenden Nummern:

06502/9147-335, -336, -713 und -716
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist: abo@wittich-foehren.de
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Atemlos über den Frühlingsmarkt 2015
Mit einem grandiosen Erfolg des 2. 
Losheimer Frühlingsmarktes konnte 
die Losheimer Geschäftswelt am ver-
gangenen Wochenende in die neue 
Jahreszeit starten.

Entgegen aller Wettervorhersagen 
lockte regenfreies Wetter und am 
Sonntag sogar herrlicher Sonnen-
schein Tausende von Besuchern aus 
Nah und Fern nach Losheim.

Attraktive Angebote des Einzelhandels, informative Ausstellungsstände von Handel, Handwerk und Dienstleistung 
sowie ein außergewöhnliches, spannendes und unterhaltsames Rahmenprogramm für Jung und Alt luden ein zum 
Bummeln, Shoppen, Staunen und Genießen – eine richtige Mischung für den erfolgreichen Start in den Frühling 
2015 (ausführlicher Bericht folgt).

Die V.L.U. Vereinigung Loshei-
mer Unternehmen bedankt sich 
im Namen ihrer Mitglieder und der 
gesamten Losheimer Geschäftswelt 
herzlich bei allen Besuchern und 
Gästen für ihr Kommen.

Ein besonderer Dank gilt dem Unter-
nehmen KÜS, der bundesweit tätigen 
KFZ- Überwachungsorganisation und 
ihrem Geschäftsführer Peter Schuler – 
Schirmherr des Frühlingsmarktes -, der 
das Engagement der Traber-Hochseil-
Show ermöglichte und damit einen 
zentralen Beitrag zur Attraktivität 
des Frühlingsmarktes leistete.
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Aus unserer Gemeinde in Wort und Bild . . . 

 

Zweiter Krippenfachkraftkurs der Gemeinde Losheim am See 
 und der Kreisstadt Merzig erfolgreich abgeschlossen

Parallel zum Ausbau des Krippenplatzange-
botes in der Gemeinde Losheim am See und 
der Kreisstadt Merzig wurden nun erneut 
pädagogische Mitarbeiterinnen zu Krippen-
fachkräften ausgebildet. Nach Beendigung 
des zweiten Krippenfachkraftkurses im März 
2015 sind nun in allen 16 Gruppen mit Kin-
dern unter 3 Jahren Krippenfachkräfte tätig.
Die Kooperation der beiden Kommunen als 
Fortbildungsträger ermöglichte es ihnen 
beste Referenten für die sechs Module zu 
gewinnen, die sich nach den Vorgaben des 
Landesjugendamtes, dem saarländischen 
Bildungsprogramm und eigens gesetzten 
Schwerpunkten richteten. Die Ausbildung 
erfolgte an 20 Seminartagen in folgenden 
Modulen:
-  Hygiene, Pflege und Gesundheit
- Beobachtung und Dokumentation
- Bindung und Beziehung
- Sprache und Interkulturalität
- Psychomotorik für Krippenkinder
- Qualitätsentwicklung
Die beiden Bürgermeister Lothar Christ, 
Gemeinde Losheim am See und Marcus Hof-
feld, Kreisstadt Merzig sind erfreut über das 

Fortbildungsengagement ihrer Mitarbeiterin-
nen.
Die Teilnehmerinnen ziehen durchweg ein 
positives Fazit:
- Dies trägt zu einer Professionalisierung 

in der Zusammenarbeit mit Eltern und der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern 
bei.

- Das Bewusstsein für die auch schon bei 
Kindern unter drei Jahren bestehenden 
Kompetenzen habe sich deutlich erwei-
tert.

- Die Qualifizierung bietet einen fundierten 
Einblick in die kindzentrierte Entwick-
lungsförderung mit Grundlagenwissen, 
aktuellen Erkenntnissen der Neurowissen-
schaften und der Krippenpädagogik sowie 
praktischen Anregungen zur Umsetzung 
krippenpädagogischer Methoden für die 
tägliche Arbeit.

Nach gut einem Jahr Ausbildungszeit wur-
den den Teilnehmerinnen in einer kleinen 
Feierstunde von Dagmar Schuler, Vertreterin 
des Landesjugendamtes und Bürgermeister 
Lothar Christ im Schlösschen in Losheim am 
See ihre Zertifikate überreicht.

für die kleinsten das Beste
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Losheim am See stellt zum nächst möglichen 
Zeitpunkt

eine Dipl. Sozialpädagogin bzw. Sozialarbeiterin
einen Dipl. Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiter

in Teilzeit (20 Wochenarbeitsstunden) für die Tätigkeit der 
Stadtteilmanagerin/ des Stadtteilmanagers im Programm 
Soziale Stadt Losheim ein. Das Arbeitsverhältnis ist projekt-
bezogen vorerst bis zum 31.12.2016 befristet. Eine darüber 
hinausgehende Beschäftigung ist nicht ausgeschlossen.
Die Hauptaufgaben liegen vor allem in den Bereichen Demo-
grafischer Wandel, der Anpassung der sozialen Infrastruktur 
an die geänderte Bedarfssituation und die Verbesserung der 
Kinder- und Familienfreundlichkeit der Gemeinde.
Das Arbeitsfeld der Stadtteilmanagerin / des Stadtteilmana-
gers umfasst vor allem folgende Tätigkeiten:
-  Ansprechpartner/in im Stadtteilbüro
-  Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit im Programmgebiet
-  Seniorenarbeit im Programmgebiet
-  Unterstützung der Flüchtlingsbetreuung und -integration
-  Leerstandsmanagement
-  Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung, Mitarbeit 

in den Arbeitsgruppen
Wir erwarten
-  ein abgeschlossenes Studium zur/zum Dipl. Sozialpä-

dagogin bzw. Sozialarbeiterin/ Dipl. Sozialpädagogen 
bzw. Sozialarbeiter oder einen vergleichbaren Abschluss 
mit Erfahrungen im sozialen Bereich

-  innovatives Engagement, Selbständigkeit und aufga-
benspezifische Belastbarkeit

-  sowie eine vertrauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit mit Verwaltung, Vereinen und Institutionen.

Wir bieten
-  eine interessantes, verantwortungsvolles und abwechs-

lungsreiches Aufgabenfeld
-  die Mitarbeit in einem qualifizierten und engagierten Team
-  eine Vergütung nach den Vorschriften des Tarifvertra-

ges für den öffentlichen Dienst (TVöD)
-  eine betriebliche Altersversorgung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften, Nachweis bisheriger Tätigkeiten) senden Sie 
bitte bis zum 30.04.2015 an den Bürgermeister der Gemeinde 
Losheim am See, Merziger Str. 3, 66679 Losheim am See.
Lothar Christ, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
In der Gemeinderatssitzung vom 23. April 2015 wurde eine Anpas-
sung der Gebühren der Kindertagesstätten der Gemeinde Losheim 
am See vorgenommen. Nachstehend erfolgt die Bekanntmachung 
der neuen Gebührensatzung, die zum 1. Juni 2015 in Kraft tritt.

Bekanntmachung der Gebührensatzung
für die Kindertagesstätten der Gemeinde Losheim am See 

vom 23.04.2015
Aufgrund § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 
(Amtsbl._97, 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.05.2014 (Amtsbl.I, S. 172) sowie der §§ 1, 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29.05.1998 (Amtsbl., S.691), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.11.2007 (Amtsbl., S. 2393), hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 23.04.2015 für die gemeind-
lichen Kindertagesstätten folgende Neufassung der Satzung zu 
den Gebühren beschlossen.

§ 1
Allgemeines

Die Gemeinde Losheim am See betreibt zur Sicherstellung eines 
bedarfsgerechten Angebots an Bildungs- und Betreuungsein-
richtungen für Kinder bis zum Schuleintritt eigene Kinderta-
gesstätten.
Für die Benutzung der Kindertagesstätten werden die Gebühren 
ab dem 1. Juni 2015 monatlich in der vom Gemeinderat fest-
gelegten und unter § 3 aufgeführten Höhe erhoben.

§ 2
Betreuungszeiten

 6 Std. von 8 - 12 Uhr und von 14 - 16 Uhr
 7 Std. von 7 - 14 Uhr
 10 Std. von 7 - 17 Uhr
Die 6-Stunden-Betreuung ist nicht für den Krippenbereich 
buchbar.

§ 3
Höhe der Gebühren

Die erhobenen Gebühren richten sich nach den gebuchten 
Betreuungszeiten.
Kindergarten
  1. Kind 2. Kind 3. Kind
 6 Std. 89 € 67 € 45 €
 7 Std. 101 € 76 € 51 €
 10 Std. 144 € 108 € 72 €
Kinderkrippe
 1. Kind 2. Kind 3. Kind
 7 Std. 210 € 157 € 105 €
 10 Std. 282 € 211 € 141 €
Für jedes weitere Kind, das die Kindertagesstätte besucht, redu-
ziert sich die Gebühr um weitere 25%. In sozialen Härtefällen 
können die Gebühren auf Antrag der Zahlungspflichtigen vom 
Träger der Jugendhilfe (Kreisjugendamt) übernommen werden.

§ 4
Entstehung und Beendigung der

Gebührenpflicht
(1) Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr für die gebuchten 
Betreuungszeiten entsteht mit Beginn der Eingewöhnungszeit. 
Aufnahmen der Kinder sind auch im Laufe eines Monates mög-
lich. Mit dem Eintrittsmonat ist die volle Gebühr fällig.
(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem 
das Kind abgemeldet wird. Für die Abmeldung gelten die in der 
Satzung für Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Losheim 
am See genannten Fristen.
(3) Beim Wechsel von der Kindertagesstätte zur Grundschule 
endet die Zahlungspflicht zum Ende des Kindergartenjahres.
(4) Beim Wechsel des Betreuungsangebotes (Krippe zu Kinder-
garten oder Tagesstätte, Buchung anderer Betreuungszeiten) 
wird die Gebühr für das neue Betreuungsangebot mit Beginn 
des Monats fällig, in dem der Wechsel erfolgt.

§ 5
Gebührenpflichtige

Gebührenschuldner sind der oder die Unterhaltspflichtige/n des 
Kindes, in der Regel die Personensorgeberechtigten. Mehrere 
Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
Die Gebühren gelten für alle 12 Monate (auch Ferienmonate).

§ 6
Fälligkeit

Die nach dieser Satzung fälligen Gebühren sind unabhängig vom 
Aufnahmetermin monatlich zu zahlen und jeweils zum 5. des 
Folgemonats auf das Konto der Gemeindekasse zu entrichten.
Sie unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsver-
fahren.
Gegen die Heranziehung zu der Gebührenzahlung stehen den 
Betroffenen die Rechtsmittel nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung in Verbindung mit dem Gesetz zur Aus-
führung der VwGO ( in der jeweils gültigen Fassung) zu.

Amtliche Bekanntmachungen
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Hinweis:
Gemäß § 12 Abs. 6 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Bürgermeis-

terin oder der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen 
oder die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder der Verfahrens- oder Formmangel gegen-
über der Gemeinde unter Bezeichnung der Tatsache, die 
den Mangel ergibt, schriftlich gerügt worden ist.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung ist auf die 
Rechtsfolgen des Satzes 1 hinzuweisen.
Diese Satzung tritt am 1. Juni 2015 in Kraft.
Losheim, den 23.04.2015
Der Bürgermeister
Lothar Christ

„Hebesatz-Satzung der Gemeinde Losheim  
am See für die Haushaltsjahre 2015/2016
Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – 
KSVG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsbl. 97 S. 682), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
Nr. 1828 zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 
14. Mai 2014 (Amtsbl. S. 172) und der §§ 2 und 3 des Kom-
munalabgabengesetzes –KAG-, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29.05.1998 (Amtsbl. 98/S. 691), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Abs. 46 des Gesetzes Nr. 1587 zur organisations-
rechtlichen Anpassung und Bereinigung von Landesgesetzen 
vom 15.02.06 (Amtsbl. 06/S. 474) und § 25 Grundsteuergesetz 
– GrStG – sowie § 16 Gewerbesteuergesetz – GewStG – in den 
jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Losheim am See am 23. April 2015 folgende Hebesatzsatzung 
beschlossen: 

Artikel I
Für die Erhebung der Realsteuern in der Gemeinde Losheim am 
See werden die Hebesätze ab dem 01. Januar 2015 wie folgt 
festgesetzt: 
1. Grundsteuer
  a)für die Land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe – Grundsteuer A  280 v.H.                                     
b)  für die Grundstücke – Grundsteuer B 325 v.H.                                   
2. Gewerbesteuer 405 v.H.                                    
Für die Erhebung der Realsteuern in der Gemeinde Losheim am 
See werden die Hebesätze ab dem 01. Januar 2016 wie folgt 
festgesetzt: 
1. Grundsteuer
 a) für die Land- und forstwirtschaftlichen
 Betriebe – Grundsteuer A  280 v.H.                                      
 b) für die Grundstücke – Grundsteuer B  340 v.H.                                    
2. Gewerbesteuer 415 v.H.                          

Artikel II
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft.

Losheim, 23.04.2015 Der Bürgermeister
gez. Lothar Christ

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 1 KSVG wird darauf hingewiesen, dass 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften des KSVG zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister dem Beschluss widersprochen oder 
die Kommunalaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder der Verfahrens- oder Formmangel gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung der Tatsache, die den Mangel ergibt, schrift-
lich gerügt worden ist. 
Losheim, 23.04.2015
Der Bürgermeister
gez. Lothar Christ

Förderprogramm zum Abriss alter  
Bausubstanz (Schrottimmobilien)  
in der Gemeinde Losheim am See

§ 1
Zweckbestimmung

1) Die Auswirkungen der allgemeinen demografischen Ent-
wicklung führt auch in der Gemeinde Losheim am See zu 
der Entwicklung von Leerstand vor allem in den Ortsker-
nen. Besonders problematisch ist dabei Bausubstanz, die 
über viele Jahre leer steht und nicht erfolgreich vermarktet 
oder renoviert wird.

2) Das Förderprogramm zielt darauf ab, den Abriss von Objek-
ten, „sogenannte Schrottimmobilien“ zu fördern, die 
bereits seit längerer Zeit leer stehen, zu städtebaulichen 
Missständen geworden sind und das Ortsbild in negativer 
Weise beeinträchtigen und stören.

3) Besitzer, die innerhalb des Gemeindegebietes leer ste-
hende Objekte im Sinne dieses Programms abreißen, sollen 
auf Antrag einen einmaligen Zuschuss erhalten.

§ 2
Fördergegenstand

1) Förderfähige Objekte sind ältere Gebäude, deren Allge-
meinzustand so schlecht ist, dass eine Renovierung und 
Folgenutzung weder sinnvoll erscheint noch wirtschaftlich 
vertretbar ist und die Immobilie vom Verfall bedroht ist, 
als städtebaulicher Missstand anzusehen ist, von ihm nega-
tive Auswirkungen auf die Nachbarbebauung ausgehen und 
das Ortsbild nachhaltig stören. Der Leerstand muss seit min-
destens 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Antragstellung beste-
hen und ist auf geeignete Weise glaubhaft nachzuweisen.

2) Ältere Bausubstanzen im Sinne dieser Vorschrift sind Bau-
ten innerhalb der Gemeinde Losheim am See, vorrangig in 
den Ortskernen, welche vor 1953 errichtet und an denen 
seit dieser Zeit auch keine nennenswerten Veränderungen 
und Verbesserungen vorgenommen wurden. Sollten Zweifel 
am tatsächlichen Alter der Bausubstanz bestehen, wird auf 
das Datum der baulichen Endabnahme, das Datum der erst-
maligen Gebäudeversicherung oder Luftbildaufnahmen aus 
dem Jahr 1953 abgestellt. Die entsprechenden Angaben 
sind im Antrag zu machen.

3) Gefördert werden alle Maßnahmen, die zum Abriss des 
Gebäudes erforderlich sind. Das Gebäude ist dabei voll-
ständig abzureißen und die verbleibende Fläche ist vom 
Abbruchmaterial zu räumen.

4) Wurde ein nach den Kriterien dieses Abrissprogramms 
grundsätzlich förderfähiges Objekt innerhalb der vergan-
genen 10 Jahre mit anderen öffentlichen Fördermitteln 
z.B. Dorferneuerung, Soziale Stadt, Sanierungsprogramm 
oder das gemeindliche Programm zur Verhinderung von 
Leerstand gefördert, so besteht kein Anspruch auf eine 
Förderung nach diesem Programm.

§ 3
Antragsteller

1) Antragsteller/innen können alle Eigentümer von leerstehen-
den Objekten im Sinne der Förderrichtlinie sein, auch die 
Gemeinde Losheim am See selbst.

2) Der Antragsteller versichert mit dem Antrag, dass sonstige 
Versuche zur Renovierung und Nutzung des Gebäudes zu 
keinem Erfolg führten und der Abriss als letzte Option 
angesehen wird.
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§ 4
Förderbetrag / Bindungsfrist

1) Der Zuschuss wird für nachweislich beim Abriss entstan-
dene Kosten gewährt. Für die Kostenermittlung werden nur 
Belege und nachweislich bezahlte Rechnungen berücksich-
tigt, deren Einzelbetrag eine Bagatellgrenze von 200,00 € 
überschreitet. Eigenleistung und Nachbarschaftshilfe sind 
nicht Gegenstand der Förderung.

2) Der Zuschuss beträgt 70 % der nachgewiesenen Kosten, 
maximal 7.000,00 € pro Förderfall.

3) Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn die förder-
fähigen Kosten mindestens 5000 € betragen.

4) Für den Fall, dass die frei gewordene Fläche innerhalb von 
10 Jahren ab Beginn der Förderung von dem Antragsteller 
zu einem Preis verkauft wird, der über dem dann geltenden 
Bodenrichtwert liegt, verpflichtet sich der Antragsteller 
den darüber liegenden Differenzbetrag bis zur Höhe der 
Abrissförderung zurück zu zahlen.

5) Der Zuschuss ist nicht übertragbar.
§ 5

Antragstellung
1) Der Antrag ist vor Maßnahmenbeginn zu stellen. Der 

Antragsteller versichert mit dem Antrag, dass mit dem 
Abriss noch nicht begonnen wurde.

2) Der Antrag ist schriftlich bei der Gemeinde Losheim am 
See, Merzigerstraße 3, einzureichen.

3) Dem Antrag sind bei Antragsstellung beizufügen:
- Eine Kopie des amtlichen Lageplanes,
- Ein Nachweis über das Alter des Gebäudes
- Ein Nachweis über den Besitz des Anwesens (Grund-

buchauszug)
- Eine Dokumentation des Ausgangszustandes mit einer 

Begründung für den Abriss als einzig sinnvolle Option.
- Die genehmigte Abrissverfügung der zuständigen Behörde 

sofern erforderlich
3) Dem Antrag sind bei Abschluss der Maßnahme beizufügen:
- Die Dokumentation des Zustandes nach dem Abriss
- Kostenaufstellung mit Kopie der Belege nach Abschluss.
- Entsorgungsnachweise für die angefallen Abfälle
4) Nur über vollständig vorliegende Antragsunterlagen kann 

entschieden werden.
5) Sofern Originale vorgelegt werden, fertigt die Gemeinde-

verwaltung für die Akten entsprechende Kopien und die 
Originale werden unverzüglich zurückgegeben.

§ 6
Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Maßnahmen

1) Über den Förderantrag entscheidet die Verwaltung unter 
Anwendung dieser Richtlinien.

2) Die Bewilligung erfolgt in der Reihenfolge der Antragstel-
lung, sobald die Antragsunterlagen nach §5 vollständig 
vorliegen. Der Zuwendungsbescheid kann mit Auflagen 
verbunden werden und wird befristet. Der Zuwendungsbe-
scheid wird gegenstandslos, wenn die zu fördernden Maß-
nahmen nicht bis zum Ablauf von 2 Jahren abgeschlossen 
ist. Diese Frist kann in begründeten Fällen auf Antrag um 
1 Jahr verlängert werden.

3) Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Abschluss 
der Maßnahme auf das im Antrag angegebene Konto. Die 
Auszahlung erfolgt in der Reihenfolge der Fertigstellung, 
sobald der Nachweis über die Durchführung der Abrissmaß-
nahmen nach §5 Abs. 3 vollständig vorliegt. Die Verwal-
tung stellt die Fördervoraussetzungen fest und ermittelt 
den auszuzahlenden Betrag gemäß den vorliegenden 
Antragsunterlagen.

4) Die Maßnahme gilt als abgeschlossen, wenn das betref-
fende Gebäude vollständig abgerissen wurde und die dabei 
anfallenden Abfälle abgeräumt und ordnungsgemäß ent-
sorgt sind.

5) Alle Zuwendungen werden bargeldlos abgewickelt. Der 
Antragsteller / die Antragstellerin erhält eine Abrechnung 
über die Höhe der gewährten Zuwendung.

§ 7
Ergänzende allgemeine Regelungen

1) Der Umwelt-, Bau- und Werksauschuss als zuständiges 
Beschlussgremium kann im Einzelfall, sofern die Ziel-
setzungen dieses Programms in besonderer Weise erfüllt 
werden, von den getroffenen Festlegungen Ausnahmen 
zulassen.

2) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer finanziellen 
Zuwendung besteht grundsätzlich nicht. Das zuständige 
Beschlussgremium behält sich für den Fall, dass mehr 
Anträge vorliegen, als für den jeweiligen Förderzweck Gel-
der verfügbar sind, vor, Förderschwerpunkte zu setzen; 
d.h. eine qualifizierte Auswahl unter den Antragstellern zu 
treffen.

3) Unabhängig von vorstehender Einschränkung stehen alle 
Förderungen grundsätzlich unter einem Finanzierungsvor-
behalt, d.h. eine Förderung wird bei grundsätzlicher Aner-
kennung nur dann und insoweit auch tatsächlich gewährt, 
als das zuständige Beschlussgremium im jeweiligen Haus-
haltsjahr entsprechende Mittel für diesen Zweck bereit-
stellt.

4) Die im Einzelfall gewährte Förderung wird vom Grunde her 
als unverzinslicher, nicht rückzahlbarer Zuschuss für den 
Förderzweck gewährt.

5) Die zeitliche Bindefrist ist vom Empfänger / von der Emp-
fängerin einzuhalten. Sollte hiergegen verstoßen werden, 
hat der Zuwendungsgeber das Recht, den Förderbetrag 
bzw. Teile davon nach verwaltungsverfahrensrechtlichen 
Grundlagen entsprechend zurückzufordern. In diesem Falle 
kann ab dem Zeitpunkt des Wegfalls der Förderungsvoraus-
setzungen eine Verzinsung des Rückzahlungsbetrages mit 
4 Prozent über dem Basiszinssatz gem. § 247 BGB verlangt 
werden.

6) Die Zuwendung wird unabhängig von Förderungen, steu-
erlichen Vergünstigungen oder sonstigen Zuwendungen 
Dritter für den gleichen Zweck gewährt. Es bleibt Sache 
des Antragstellers / der Antragstellerin, bei entsprechen-
der Rechtspflicht sonstige Behörden oder Dienststellen 
von der Zuwendung in Kenntnis zu setzen. Davon losgelöst 
bleibt die ggf. nach sonstigen Vorschriften bestehende 
Auskunftspflicht der Gemeinde bestehen.

7) Anspruch auf Auszahlung hat/haben jeweils nur der/die 
Antragsteller. Abtretungen werden nicht anerkannt.

8) Alle Förderungen erfolgen unter der Bedingung, dass die 
speziellen und sonstigen jeweils einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften wie Baurecht, Gewerberecht, 
Wegerecht, Denkmalschutzrecht, Abfallrecht usw. einge-
halten werden. Insbesondere sind die Bestimmungen der 
Landesbauordnung §61 Abs. 4 zum Abriss von Gebäuden, 
sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zur ordnungsgemä-
ßen Beseitigung der anfallenden Abfälle einzuhalten. Bei 
einem Verstoß hingegen ist analog zu Nr. 5 ein generelles 
Rückforderungsrecht des Zuwendungsgebers gegeben. Im 
Detail entscheidet das zuständige Beschlussgremium der 
Gemeinde über die Rückforderung.

9) Anträge auf Förderung ersetzen nicht die nach anderen 
Rechtsvorschriften zu stellenden Anträge. Abnahmen 
durch den Zuwendungsgeber ersetzen nicht die nach ande-
ren Vorschriften erforderliche Abnahme. Die Bewilligung 
der Förderung ersetzt nicht die nach anderen Vorschrif-
ten erforderliche Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung, 
usw.

10) Eine Förderung erfolgt dann nicht, wenn durch die Reali-
sierung der beantragten Aktivität aus Sicht der Gemeinde 
eine dem Förderziel entgegenlaufende Entwicklung ein-
geleitet oder begünstigt werden könnte. Dies gilt ins-
besondere in Fällen, in denen eine an sich förderfähige 
Maßnahme konkreten städtebaulichen Planungen zuwider 
laufen könnte, z. B. den Zielen der Sanierung im Sanie-
rungsgebiet oder den Zielen der Flurbereinigung im dort 
einbezogenen Geltungsbereich.
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11) Der/die Empfänger/in hat gegenüber der Gemeinde vor der 
Auszahlung eine schriftliche Erklärung abzugeben, wonach 
er/sie versichert, dass ihm/ihr diese Förderrichtlinien bekannt 
sind und die gewährten Gelder unmittelbar und ausschließlich 
für den Förderzweck verwandt wurden/werden.

Dieses Förderprogramm wurde vom Gemeinderat der Gemeinde 
Losheim am See in am 23. 04. 2015 beschlossen und tritt am 
04. 05. 2015 in Kraft.

Losheim am See, den 29. 04. 2015
Der Bürgermeister
Lothar Christ

Förderprogramm zum Erwerb und zur Reno-
vierung alter Bausubstanz in der Gemeinde 
Losheim am See

§ 1
Zweckbestimmung

1) Durch die Auswirkungen der allgemeinen demografischen 
Entwicklung zeichnet sich auch in der Gemeinde Losheim 
am See ein Bevölkerungsrückgang in Verbindung mit 
zunehmendem Leerstand in den Kernorten und den Berei-
chen mit älterer Besiedlung ab.

2) Die Gemeinde Losheim am See beabsichtigt, mit einem 
gezielten Förderprogramm der negativen Bilanz der allge-
meinen Bevölkerungsentwicklung im Gemeindegebiet ent-
gegenzuwirken und diese tendenziell abzumildern. Dabei 
sollen zur Vermeidung von dauerhaften baulichen „Leer-
ständen“ Anreize geschaffen werden, im Gemeindegebiet 
zu verbleiben oder aber ins Gemeindegebiet zu wechseln 
und vorhandene Bausubstanz so zu renovieren, dass sie 
dauerhaft genutzt werden kann.

3) Das Förderprogramm zielt darauf ab, den Erwerb und die 
Renovierung alter Bausubstanz für eigene Zwecke zu för-
dern. Das Programm beinhaltet eine Grundförderung und 
zusätzliche Komponenten für Familien mit Kindern.

4) Familien und Lebensgemeinschaften, die innerhalb des 
Gemeindegebietes leer stehende Objekte im Sinne dieses 
Programms - insbesondere Ein- oder Zweifamilienwohn-
häuer - zur dauerhaften eigenen unmittelbaren Nutzung 
erwerben und sanieren, sollen auf Antrag einen einmaligen 
Zuschuss erhalten.

§ 2
Fördergegenstand

1) Förderfähige Objekte sind ältere Gebäude die besonders 
durch Leerstand bedroht sind und welche seit mindes-
tens einem halben Jahr leer stehen. Der Leerstand ist 
bei Antragstellung nachzuweisen oder auf geeignete Art 
und Weise glaubhaft zu machen. Ältere Bausubstanzen 
im Sinne dieser Vorschrift sind Bauten, welche vor 1953 
zulässig errichtet und an denen seit dieser Zeit auch keine 
nennenswerten Veränderungen und Verbesserungen vorge-
nommen wurden. Sollten Zweifel am tatsächlichen Alter der 
Bausubstanz bestehen, wird auf das Datum der baulichen 
Endabnahme, das Datum der erstmaligen Gebäudeversiche-
rung oder Luftbildaufnahmen aus dem Jahr 1953 abgestellt. 
Die entsprechenden Angaben sind im Antrag zu machen.

2) Dieser Zuschuss wird für substanzielle Verbesserungen der 
konkreten Wohnverhältnisse im Gebäude (Ausbau, Anbau, 
Aufstockung von Wohn- und Nebenräumen, insbesondere Ein-
richtung von Kinderzimmern), oder zur Ausführung von Sanie-
rungsarbeiten am Gebäude und den Nebenanlagen gewährt, 
sofern die Maßnahmen zu einer wesentlichen gestalterischen 
oder funktionalen Aufwertung führen. Anerkannt werden nur 
Kosten der Kostengruppen 300 (Bauwerk - Bauwerkskonstruk-
tion) und 400 (Bauwerk - Technische Anlagen) nach DIN 276 
sowie Abbruchmaßnahmen, die im unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Sanierung stehen.

 Für die Kostenermittlung werden nur Belege und nach-
weislich bezahlte Rechnungen berücksichtigt, deren Ein-

zelbetrag eine Bagatellgrenze von 200,00 € überschreitet. 
Eigenleistung und Nachbarschaftshilfe sind nicht Gegen-
stand der Förderung.

3) Die beabsichtigte Verwendung ist bei Antragstellung 
anzugeben und später nachzuweisen. Der Nachweis kann 
geführt werden mit Kopien der notariellen Verträge oder 
entsprechender Rechnungen, Fotos und auf andere nach-
vollziehbare Art und Weise.

§ 3
Antragsteller

1) Antragsteller/innen können nur der bzw. die Erwerber eines 
der o.g. Objekte sein, sofern er/sie das Objekt auch selbst 
nutzt/nutzen; d.h. er/sie muss/müssen die förderfähigen 
Aufwendungen selbst wirtschaftlich tragen und selbst den 
originären Nutzen aus dem Erwerb ziehen.

2) Der Erwerb ist durch Vorlage einer entsprechenden notari-
ellen Urkunde oder eines entsprechenden Grundbuchauszu-
ges nachzuweisen. Eine grundbuchrechtliche Vormerkung 
oder ein eingetragenes Vorkaufsrecht genügen nicht.

§ 4
Besondere Antragsvoraussetzungen

1) Der/die Erwerber/in darf/dürfen noch kein Ein-/Zweifami-
lienhaus bzw. keine Eigentumswohnung im Gemeindege-
biet besitzen. Dies ist schriftlich bei der Antragstellung 
zutreffend zu erklären.

2) Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach dem 
Erwerb einzureichen. Maßgebend ist das Datum des notari-
ellen Vertrages.

§ 5
Förderbetrag / Bindungsfrist

1) Familien und Lebensgemeinschaften, die ein Ein- oder 
Zweifamilienwohnhaus in Losheim am See im Sinne dieses 
Programms erwerben, erhalten einkommensunabhängig einen 
anteiligen Zuschuss von 331/3 % in Höhe des nachgewiese-
nen Renovierungsaufwandes, höchstens aber 5.000 Euro.

2) Maximal werden 8.000 Euro pro Förderfall gewährt.
3) Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn die förder-

fähigen Kosten nach § 2.1 mindestens 12.000 € betragen.
4) Für Familien erhöht sich der Förderhöchstsatz pro min-

derjähriges bzw. in Ausbildung befindliches kindergeldbe-
rechtigtes (= ggf. auch Studenten) Kind um 1000 €. Der 
Förderhöchstsatz erhöht sich für jedes weitere Kind, das im 
Zeitraum von 5 Jahren nach Erwerb geboren wird, um 1000 €.

5) Das geförderte Objekt muss mindestens 10 Jahre ab Beginn 
der Förderung von dem Antragsteller bzw. dessen Familie 
selbst genutzt werden. Eine Vermietung bzw. ein Verkauf in 
dieser Zeit - auch nur in Teilen - führt ohne vorherige Zustim-
mung des Zuschussgebers zur Rückforderung des Zuschusses.

6) Der Zuschuss ist nicht übertragbar.
§ 6

Antragstellung
1) Der Antrag ist schriftlich bei der Gemeinde Losheim am 

See, Merzigerstraße 3, einzureichen.
2) Dem Antrag sind bei Antragsstellung beizufügen:
- Eine Kopie des amtlichen Lageplanes,
- Ein Nachweis über den Kauf des Anwesens (notarieller 

Kaufvertrag)
- Ein Nachweis über die Anmeldung des Wohnsitzes in der Woh-

nung bzw. dem Anwesen (kann ggf. nachgereicht werden),
- Ein Nachweis über die zur Familie gehörenden Kinder 

(Geburtsurkunde, Familienstammbuch, o.ä.), die auch im 
gemeinsamen Haushalt leben (evtl. Meldebescheinigung),

- Eine Erklärung, dass kein/e Familienangehörige/r dieses 
Haushaltes über entsprechendes Grundeigentum verfügt 
(siehe § 4 Abs. 1),

3) Dem Antrag sind bei Abschluss der Maßnahme beizufügen:
- Die Dokumentation und der Nachweis durchgeführter 

Renovierungsmaßnahmen.
- Ein Nachweis über den Erwerb des Anwesens (Umschrei-

bungsnachricht des Amtsgerichts)
- Kostenaufstellung mit Kopie der Belege nach Abschluss.
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- Entsorgungsnachweise
4) Nur über vollständig vorliegende Antragsunterlagen kann 

entschieden werden.
5) Sofern Originale vorgelegt werden, fertigt die Gemeindever-

waltung für die Akten entsprechende Kopien und die Origi-
nale werden unverzüglich zurückgegeben.

§ 7
Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Maßnahmen

1) Über den Förderantrag entscheidet die Verwaltung unter 
Anwendung dieser Richtlinien.

2) Die Bewilligung erfolgt in der Reihenfolge der Antragstel-
lung, sobald die Antragsunterlagen nach §6 Abs. 2 vollstän-
dig vorliegen, und der Baubeginn der Gemeinde angezeigt 
wird. Der Bewilligungsbescheid kann mit Auflagen verbun-
den werden und wird befristet. Der Bewilligungsbescheid 
wird gegenstandslos, wenn die zu fördernden Maßnahmen 
nicht bis zum Ablauf von 2 Jahren nach dem Bewilligungs-
bescheid abgeschlossen ist. Diese Frist kann in begründe-
ten Fällen auf Antrag um 1 Jahr verlängert werden.

3) Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Abschluss der 
Maßnahme auf das im Antrag angegebene Konto. Die Aus-
zahlung erfolgt in der Reihenfolge der Fertigstellung. Die 
Anlage gilt als fertig gestellt, sobald der Nachweis über die 
Durchführung der Maßnahmen nach §6 Abs. 3 vollständig 
vorliegt. Die Verwaltung stellt die Fördervoraussetzungen 
fest und ermittelt den auszuzahlenden Betrag gemäß den 
vorliegenden Antragsunterlagen.

4) Alle Zuwendungen werden bargeldlos abgewickelt. Der 
Antragsteller / die Antragstellerin erhält eine Abrechnung 
über die Höhe der gewährten Zuwendung.

§ 8
Ergänzende allgemeine Regelungen

1) Der Umwelt-, Bau- und Werksauschuss als zuständiges 
Beschlussgremium kann im Einzelfall, sofern die Zielsetzun-
gen dieses Programms in besonderer Weise erfüllt werden, von 
den getroffenen Festlegungen Ausnahmen zulassen.

2) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer finanziellen Zuwen-
dung besteht grundsätzlich nicht. Das zuständige Beschluss-
gremium behält sich für den Fall, dass mehr Anträge vorliegen, 
als für den jeweiligen Förderzweck Gelder verfügbar sind, vor, 
Förderschwerpunkte zu setzen; d.h. eine qualifizierte Auswahl 
unter den Antragstellern zu treffen.

3) Unabhängig von vorstehender Einschränkung stehen alle För-
derungen grundsätzlich unter einem Finanzierungsvorbehalt, 
d.h. eine Förderung wird bei grundsätzlicher Anerkennung nur 
dann und insoweit auch tatsächlich gewährt, als das zustän-
dige Beschlussgremium im jeweiligen Haushaltsjahr entspre-
chende Mittel für diesen Zweck bereitstellt.

4) Die im Einzelfall gewährte Förderung wird vom Grunde her 
als unverzinslicher, nicht rückzahlbarer Zuschuss für den 
Förderzweck gewährt.

5) Die zeitliche Bindefrist ist vom Empfänger / von der Emp-
fängerin einzuhalten. Sollte hiergegen verstoßen werden, hat 
der Zuwendungsgeber das Recht, den Förderbetrag bzw. Teile 
davon nach verwaltungsverfahrensrechtlichen Grundlagen 
entsprechend zurückzufordern. In diesem Falle kann ab dem 
Zeitpunkt des Wegfalls der Förderungsvoraussetzungen eine 
Verzinsung des Rückzahlungsbetrages mit 4 Prozent über dem 
Basiszinssatz gem. § 247 BGB verlangt werden.

6) Die Zuwendung wird unabhängig von Förderungen, steu-
erlichen Vergünstigungen oder sonstigen Zuwendungen 
Dritter für den gleichen Zweck gewährt. Es bleibt Sache 
des Antragstellers / der Antragstellerin, bei entsprechen-
der Rechtspflicht sonstige Behörden oder Dienststellen 
von der Zuwendung in Kenntnis zu setzen. Davon losgelöst 
bleibt die ggf. nach sonstigen Vorschriften bestehende 
Auskunftspflicht der Gemeinde bestehen.

7) Anspruch auf Auszahlung hat/haben jeweils nur der/die 
Antragsteller. Abtretungen werden nicht anerkannt.

8) Gefördert werden jeweils nur Anschaffungs-, Ausfüh-
rungs- und Gestehungskosten; insbesondere aber nicht 

Kostenanteile wie Eigenleistungen, Miete, mietbezogene 
Nebenkosten.

9) Alle Förderungen erfolgen unter der Bedingung, dass die 
speziellen und sonstigen jeweils einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften wie Baurecht, Gewerberecht, 
Wegerecht, Denkmalschutzrecht, usw. eingehalten wer-
den. Bei einem Verstoß hingegen ist analog zu Nr. 5 ein 
generelles Rückforderungsrecht des Zuwendungsgebers 
gegeben. Im Detail entscheidet das zuständige Beschluss-
gremium der Gemeinde über die Rückforderung.

10) Anträge auf Förderung ersetzen nicht die nach anderen 
Rechtsvorschriften zu stellenden Anträge. Abnahmen durch 
den Zuwendungsgeber ersetzen nicht die nach anderen Vor-
schriften erforderliche Abnahme. Die Bewilligung der Förde-
rung ersetzt nicht die nach anderen Vorschriften erforderliche 
Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung, usw.

11) Eine Förderung erfolgt dann nicht, wenn durch die Reali-
sierung der beantragten Aktivität aus Sicht der Gemeinde 
eine dem Förderziel entgegenlaufende Entwicklung ein-
geleitet oder begünstigt werden könnte. Dies gilt ins-
besondere in Fällen, in denen eine an sich förderfähige 
Maßnahme konkreten städtebaulichen Planungen zuwider 
laufen könnte, z. B. den Zielen der Sanierung im Sanie-
rungsgebiet oder den Zielen der Flurbereinigung im dort 
einbezogenen Geltungsbereich.

12) Der/die Empfänger/in hat gegenüber der Gemeinde vor der 
Auszahlung eine schriftliche Erklärung abzugeben, wonach 
er/sie versichert, dass ihm/ihr diese Förderrichtlinien bekannt 
sind und die gewährten Gelder unmittelbar und ausschließlich 
für den Förderzweck verwandt wurden/werden.

Dieses Förderprogramm wurde vom Gemeinderat der Gemeinde 
Losheim am See in der überarbeiteten Fassung am 23. 04. 2015 
beschlossen und tritt am 04. 05. 2015 in Kraft.
Losheim am See, den 29. 04. 2015
Der Bürgermeister
Lothar Christ

Verkehrsrechtliche Anordnung 
Aufgrund der §§ 44 und 45 der Straßenverkehrsordnung (StVO) 
vom 16.11.1970 in der zurzeit geltenden Fassung wird zur Siche-
rung des Festtreibens anläßlich der„Rimlinger Kirmes“ folgende 
verkehrsrechtliche Anordnung von Freitag, den 01.05.2015, 
15.00 Uhr, bis Dienstag, den 05.05.2015, 12.00 Uhr, erlassen:
- Sperrung der Parkplätze unmittelbar vor der Kirche und im 
Wartehallenbereich für den Gesamtverkehr (Anliegerverkehr 
ist zugelassen), - Für einen Teilbereich der Straße „Im Algäu“ 
(Haus Nr. 5 – 27, 26e – 30) sowie der Straße „Rimlinger Straße“ 
(Haus Nr. 85 bis Bushaltestelle vor der Kirche) wird rechtsseitig 
ein absolutes Halteverbot angeordnet.
Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der jeweiligen Ver-
kehrszeichen wirksam.
Der Bürgermeister als
Straßenverkehrsbehörde

Führungen im Ruheforst Losheim am See 
auf Gemarkung Britten

Jeden Sonntag finden Führun-
gen im Ruheforst im Wechsel mit 
der zuständigen Mitarbeiterin der 
Gemeinde Losheim am See sowie 
dem Mitarbeiter der Wendelin von 

Boch‘schen Forstverwaltung statt. Treffpunkt ist jeweils um 
15.00 Uhr auf dem ausgeschilderten Waldparkplatz.
Sie erreichen den gut ausgeschilderten Waldparkplatz am 
Ruheforst über einen ca. 1,5 km langen Forstweg über die L 
375 aus Mettlach kommend nach der Abfahrt Saarhölzbach 
sowie aus Britten kommend ca. 2 km hinter dem Ortsaus-
gang.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Z i m m e r
1 . 0 2  –  1 . 0 4
i m  R a t h a u s

ürger
büroB

Schiedsbezirke
Schiedsbezirke in der Gemeinde Losheim am See
Schiedsbezirk Bachem Ernst Orth
(Ortsteile Bachem und Rimlingen) Im Kromröder 32 Tel.: 2164
Schiedsbezirk Bergen Alex Lillig
(Ortsteil Bergen) Im Eichenwäldchen 13 Tel.: 3880
Schiedsbezirk Losheim Helmut Meyer

(Ortsteile Losheim, Scheiden, Waldhölzbach) Zum Stausee 8
Tel.: 5041725
Schiedsbezirk Rissenthal Beate Tost
(Ortsteil Rissenthal) Auf der Heide 1 Tel.: 06832/1515
Schiedsbezirk Wahlen Michael Warken
(Ortsteile Britten, Hausbach, Mitlosheim, Niederlosheim
und Wahlen) Dillinger Str. 52a Tel.: 7138
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Öffnungszeiten der Kompostierungsanlage
Die Kompostierungsanlage der Gemeinde Losheim am See befin-
det sich Ortsausgang Niederlosheim in Richtung Nunkirchen.
Für das Frühjahr gelten folgende Öffnungszeiten:
1. März bis 31. Mai
Montags: 14.00 - 18.00 Uhr
Samstags: 09.00 - 14.00 Uhr
Die Kompostierungsanlage ist ausschließlich für Grünschnitt 
bestimmt, der in der Gemeinde Losheim am See anfällt. Die 
Abgabe ist kostenpflichtig. 
Es gibt keine Mindermengenregelung. 
Eine Nutzung der Kompostierungsanlage außerhalb der Öff-
nungszeiten ist nicht möglich.
In den Sandgruben Laux und Oswald steht frisch abgesiebter 
Kompost von der Kompostierungsanlage zur Verfügung.
Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten sind nicht mög-
lich. 
Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass Grünschnitt in Men-
gen bis zu 0,5 cbm während der Woche auf dem Wertstoffzen-
trum der Gemeinde in Losheim (Bahnhofstraße 39) abgeben 
werden kann. 
Dort wird auch Kompost der Losheimer Kompostierungsanlage 
in Säcken verkauft.

Wertstoffzentrum Losheim am See  
geschlossen
Das Wertstoffzentrum Losheim am See ist am Samstag, 02. 05. 
2015, geschlossen. Anlieferungen sind an diesem Tag nicht 
möglich!

Kriminaldienst Merzig
Werkzeuge und anderes Diebesgut suchen ihre Eigentümer
Ausstellung von Diebesgut
Mehr als 300 Asservate konnte der Kriminaldienst Merzig bei 
mehreren Durchsuchungen in einem Ortsteil von Weiskirchen 
sicherstellen. Die sichergestellten Asservate - vorwiegend Werk-
zeuge, Elektrowerkzeuge, Elektroartikel -, die aus Einbruchsta-
ten stammen, konnten bislang noch nicht in vollem Umfang 
den entsprechenden Geschädigten oder einer bestimmten Tat 
zugeordnet werden.
Nun werden die Besitzer dieser Gegenstände gesucht, die am 
Samstag, 02. Mai 2015, in der Zeit von 09:00 Uhr - 14:00 
Uhr, die sichergestellten Gegenstände bei der Polizeiinspektion 
Merzig, Gutenbergstraße 30, besichtigen können.
Die Polizei weist daraufhin, dass keine Schmuckgegenstände 
ausgestellt werden.

Wir gratulieren

90 Jahre alt
Herr Lutwin Konz, Losheim am See, OT Wahlen, 
Wahlener Straße 145, vollendet am Sonntag, 03. 05. 2015,
sein 90. Lebensjahr.

Wir gratulieren Herrn Konz recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Für den Ortsteil Wahlen  Für die Gemeinde Losheim am See
Volker Braun  Lothar Christ
Ortsvorsteher  Bürgermeister

Altersjubilare
Die Gemeinde Losheim am See gratuliert ihren 
Altersjubilaren recht herzlich zum Geburtstag:

Frau Irene Heß, Losheim am See, OT Wahlen, 
Dillinger Straße 73, geb. 05. 05. 1933

Frau Maria Ames, Losheim am See, OT Bachem, 
Zum Kalkofen 24, geb. 06. 05. 1933

Frau Bertha Kulke, Losheim am See, OT Hausbach, 
Auf der Schlädt 48, geb. 06. 05. 1923

Frau Maria Adams, Losheim am See, OT Niederlosheim, 
Schachenstraße 19, geb. 06. 05. 1931

Frau Brunhilde Laux, Losheim am See, OT Niederlosheim, 
Auf Drei Eichen 7, geb. 06. 05. 1928

Herrn Josef Gruhn, Losheim am See, OT Rissenthal, 
Prof.-Peter-Wust-Straße 26, geb. 08. 05. 1934

Frau Elisabeth Hißler, Losheim am See, OT Wahlen, 
Lehmbergstraße 8, geb. 08. 05. 1935

Frau Agnes Helfen, Losheim am See, OT Rimlingen, 
Gangolfswald 24, geb. 10. 05. 1935

Lothar Christ
Bürgermeister

Allgemeine Nachrichten

Malteser Hilfsdienst
Erste Hilfe Seminar
Der Malteser Hilfsdienst bietet Führerscheinbewerber aller Füh-
rerscheinklasse sowie für jeden anderen mit sehr begrenzter 
Zeit, ein Seminar in Erster Hilfe an. 
Das nächste Seminar wird am Samstag, dem 2. Mai, von 09.00 
Uhr bis 16.45 Uhr, in unserer Geschäftsstelle, Losheimer Str. 1, 
in Merzig durchgeführt. 
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Lehrgangsbeginn unter 
www.malteser-merzig.de oder unserer Telefon-Nr.: 06861/73000 
(Anrufbeantworter), da das Seminar erst ab 8 Teilnehmern 
durchgeführt wird. 
Dieses Seminar ist auch für Betriebshelfer nach BG, Jugend-
gruppenleiter/innen sowie Trainer/innen gültig. Die Seminar-
gebühren betragen zur Zeit 28,00 €.

Katholische Erwachsenenbildung Merzig
Fit mit Gehirnjogging
In Losheim beginnt am Freitag, 8. Mai, von 09:00 - 10:30 
Uhr, ein neuer Kurs im Saalbau. Der Kurs umfasst 8 Termine. Am 
1. Termin können Sie nach vorheriger tel. Anmeldung unver-
bindlich teilnehmen. 
Infos und Anmeldung: T. 06872/1727 Gaby Lauermann, Seni-
orentrainerin der Katholischen Erwachsenenbildung Merzig. 
Alle Sinne werden mit Gedächtnis-, Konzentrations-, Denk- und 
Bewegungsübungen und Merktechniken trainiert und die grauen 
Zellen neu in Schwung gebracht. 
Der Kurs ist geeignet für alle Altersgruppen. Da unser Selbst-
vertrauen schwindet, je öfter wir etwas vergessen, sollten wir 
schon frühzeitig und regelmäßig das Gehirn trainieren, um bis 
ins hohe Alter geistig fit zu bleiben.
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Come Together After Work Party  
am 8. Mai wieder in Losheim
Auch im dritten Jahr soll es bei den erfolgreichen Come Together 
After Work Partys für Menschen mit und ohne Behinderung an 
nichts fehlen. Am 8. Mai heißt es pünktlich um 19.00 Uhr in 
der Eisenbahnhalle Losheim wieder, Türen auf und Spaß bis 
Mitternacht. Veranstalter der Losheimer Party ist auch dieses 
Mal das Forum für Menschen mit Handicap im Landkreis Merzig-
Wadern (ein Netzwerk mit über 40 professionellen Anbietern 
in der Behindertenhilfe sowie ehrenamtlichen Betroffenen und 
Förderern mit Sitz beim Gesundheitsamt des Landkreises Mer-
zig-Wadern) in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Come-
Together Saarbrücken. Eintrittskarten sind für 4 Euro pro Karte 
an der Abendkasse in der Eisenbahnhalle Losheim erhältlich.
Mit dem Angebot der Come Together Partys wollen die Veranstal-
ter, die im April mit dem dritten Preis beim Projektwettbewerb 
des Saarlandes „Gesund leben - gesund bleiben“ in der Sparte 
Inklusion ausgezeichnet wurden, Menschen mit und ohne Han-
dicap die Möglichkeit bieten, neue Kontakte zu knüpfen und bei 
Musik und Tanz ein paar Stunden gemeinsam zu feiern. Ziel der 
Veranstaltung ist es, Barrieren, die Menschen mit Handicap die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erschweren, abzubauen 
und ihnen eine Plattform für neue Kontakte zu bieten.
Unterstützt wird die Party in Losheim von der Kreissparkasse 
Merzig-Wadern, Schalldruck Licht und Tontechnik, LuKaS GmbH 
Völklingen, Autohaus Müller Losheim, WRD Große-Beck GmbH 
und S.A.N (Social Azubi Network) der Kohlpharma GmbH Merzig.
Kontakt:
Daniel Werner, Lebenshilfe Merzig, Tel. unter 06861/93967942, 
oder Andrea Bachmann, Tel. unter 06861/80-413 oder per 
E-Mail an a.bachmann@merzig-wadern.de
Weitere Informationen und Fotos finden Sie hier:
www.cometogetherafterwork.blogspot.com
www.facebook.com/ComeTogetherAfterWork

Fibromyalgie Selbsthilfegruppe
Am Montag, 04. 05. 2015, 18.00 Uhr, treffen wir uns im Mehr-
generationenhaus in Merzig, Am Seffersbach 5, zu einer leich-
ten Stuhlgymnastik mit Frau Dillschneider. Anmeldungen bitte 
unter Tel. 06861/8298600 oder 06872/4412. Alle Mitglieder 
sowie Fibromyalgie-Betroffene sind herzlich eingeladen.

Landkreis Merzig-Wadern
Informationen zum Arbeitskreis „Kompass“ -  
Wegweiser zur Gesundheit
Seit Oktober 2012 wird für Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte der Arbeitskreis „KOMPASS-Wegweiser zur Gesundheit“ 
beim Landkreis Merzig-Wadern, in Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsstelle, angeboten.
Den Leitfaden hierbei bildet die Wirkungsweise des Schlüssel-
wortes KOMPASS. Die jeweiligen Themenbereiche werden von 
Peter Brill vorgestellt. Für den Umgang mit der Krankheit wer-
den hierzu in der Gruppe Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.
Die geschützte Atmosphäre bietet den Teilnehmern einen Raum 
zur Vertrauensbildung. Durch den bisherigen Zuspruch sind die 
Gruppen gut besucht.
Wer sich für die Gruppenarbeit interessiert, kann sich telefo-
nisch unter (06861) 80-321 oder per E-Mail an c.luy@merzig-
wadern.de informieren.
Das nächste Treffen findet am Dienstag, 5. Mai, in der Zeit von 
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Landrat-
samtes in Merzig statt.
www.merzig-wadern.de

„Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“  
startet Filmreihe „Demenz im Kino“
Der Landkreis Merzig-Wadern wurde in das Bundesprogramm 
„Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ aufgenommen. 
In den kommenden beiden Jahren soll in vielfältiger Form die 

Bevölkerung für das Thema Demenz sensibilisiert werden und 
so zur Enttabuisierung dieser eigentlich alltäglichen Krankheit 
beigetragen werden. Neben einer Vielzahl von Informations-
veranstaltung startet nun die Filmreihe „Demenz im Kino“. In 
jedem zweiten Monat zeigt die „Lokale Allianz für Menschen mit 
Demenz“ einen Spiel- oder Dokumentarfilm.
Zum Auftakt erzählt die Komödie „Nebenwege - Pilgern auf 
Bayrisch“ in eindrucksvollen Bildern vor schönster bayerischer 
Kulisse von einer Familie, die durch eine unfreiwillige Pilger-
reise ihre Sprachlosigkeit überwindet und wieder zueinander 
findet.
Die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ zeigt „Neben-
wege - Pilgern auf Bayrisch“ am 6. Mai um 20.00 Uhr und am 
10. Mai um 17.00 Uhr in den Lichtspielen Wadern.
„Nebenwege - Pilgern auf Bayrisch“ ist ein warmherziger und 
sensibler Film, der gleichsam die wichtige und ernsthafte The-
matik Alzheimer aufgreift. Darüber hinaus zeigt er einfühlsam 
Hildes Demenz vor dem Hintergrund unserer heutigen, von 
Stress und Leistungsdruck bestimmten Welt, die wenig Platz 
lässt für Zeit, Geduld und ungeplante Nebenwege.
Roeland Wiesnekker, Christine Ostermayer und Lola Dockhorn 
brillieren in dieser feinsinnigen und liebevollen Familienge-
schichte über eine unfreiwillige Pilgerreise durch Bayern und 
über die Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind.
Die Filmreihe „Demenz im Kino“ wird im Juni mit der beeindru-
ckenden Dokumentation „Vergiss mein nicht“ fortgesetzt und 
nach der Sommerpause steht Anfang September mit „Honig im 
Kopf“ der erfolgreichste deutsche Film des laufenden Kinojahres 
auf dem Programm.
Nähere Informationen zur Veranstaltungsreihe und zum Bundes-
programm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ gibt die 
Stabsstelle Regionale Daseinsvorsorge des Landkreises Merzig-
Wadern unter Tel. 06861/80421 oder senioren@merzig-wadern.
de. Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz im Landkreis 
Merzig-Wadern wird gefördert durch das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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Reha- und Gesundheitssportverein Weiskirchen
Einladung zur Frühjahrswanderung 2015
Der Reha- und Gesundheitssportverein Weiskirchen lädt herzlich 
ein zur diesjährigen Frühjahrswanderung. Unsere Frühjahrswande-
rung führt uns dieses Jahr in die Gemeinde Losheim rund um die 
Dellborner Mühle. Dort bieten wir zwei verschiedene Wanderstre-
cken an. Treffpunkt ist am Samstag, dem 09. Mai 2014, um 
13.45 Uhr, am Parkplatz bei der Dellborner Mühle - Abmarsch 
erfolgt um 14.00 Uhr. Alle Strecken sind gut begehbar. In der 
Dellborner Mühle findet im Anschluss an die Wanderung (gegen 
15.30 Uhr) ein gemütliches Beisammensein statt, zu dem auch die 
Nichtwanderer herzlich willkommen sind. Hinsichtlich der Anfahrt zur 
Dellborner Mühle sind Fahrgemeinschaften von Vorteil. Wer keine 
Fahrgelegenheit hat, wendet sich bitte an ein Mitglied des Vor-
standes. Wegen der Planungen bitten wir um vorherige Anmeldung 
in den ausliegenden Anmeldelisten oder bei den Mitgliedern des 
Vorstandes. Hinweise zur Jahresurlaubsreise: Die diesjährige 
Urlaubsreise findet vom 07. bis 13.0.2015 statt. Urlaubsziel ist 
Ostfriesland. Die Unterbringung erfolgt im Hotel Auerhahn am 
Ottermeer in Wiesmoor. Wir wohnen in einem gepflegten und 
familiär geführten Hotel. Alle Zimmer sind mit D/WC ausgestat-
tet. Die Nutzung von WLAN im gesamten Hotel ist kostenlos. 
Ebenso die Benutzung des Pools (28 Grad) und Wellness-Bereich 
mit Sauna. Eine ausführliche Reisebeschreibung mit Anmelde-
vordruck liegt während der Schwimm- und Übungsstunden aus. 
Reiseveranstalter ist die Fa. Schulligen-Reisen, Losheim-Brit-
ten, Bergstraße 13, Tel.: 06872/9228-0. Die Anmeldungen sind 
direkt an den Reiseveranstalter zu richten.

Haus- und Grundeigentümerverein  
Dillingen/Merzig  
und Untere Saar e.V.
Unsere nächsten Sprechstunden für die Interessenten des Hoch-
waldraumes für den Monat Mai finden wie folgt statt:
Mittwoch, 06. 05. 2015: Café Reinhard Dillingen, 
Stummstr. 66, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch, 13. 05. 2015: Café Tinnes, Merzig, 
Schankstr. 46, von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Mittwoch, 20. 05. 2015: Café Reinhard, Dillingen, 
Stummstr. 66, von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch, 27. 05. 2015: Café Tinnes, Merzig, 
Schankstr. 46, von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Um Anmeldung für die Sprechstunde während den Bürozeiten 
montags und mittwochs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der 
Telefonnummer 070047464544 12ct./Min. wird gebeten.
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am 19. Mai um 
18:30 in der Stadthalle in Dillingen statt.
Monika Eitel, Sekretärin H&G Dillingen/Merzig

EVS Wertstoff-Zentren am 02. Mai 2015  
geschlossen
Am Samstag, 02. Mai 2015, bleibt das EVS Wertstoff-Zentrum in 
Losheim Informationen zu den Öffnungszeiten der EVS-Anlagen 
gibt es auch unter www.evs.de.

Mitteilungen der Gesamtgemeinde

Kindertageseinrichtungen

Kita Pusteblume Bergen
Kita Pusteblume Bergen besucht die „Tafel“ in Losheim
Durch Gespräche und Fragen der Kinder aus der Mondgruppe zu 
dem Thema: „Flüchtlinge“ und „Kinder dieser Welt“ habe ich 
gemerkt, dass es nicht nur ein gesellschaftliches Thema ist, 
sondern auch ein Thema unserer Kinder geworden ist. Dieses 
war ein Schlüsselerlebnis, das mich auf die Idee brachte, die-
ses Thema zum Projekt zu machen. Schlüsselsituationen sind 
Situationen, die für Kinder von Bedeutung sind auch über das 
jetzige Leben hinaus. Die Kinder zeigten persönliche Betroffen-
heit und erzählten aus ihren privaten Erlebnissen, z. B. hat ein 
Kind Nachbarn, die Flüchtlinge sind, ein anderes Kind erzählte, 
in Bergen schon häufiger Flüchtlinge gesehen zu haben. In den 
darauffolgenden Tagen haben wir auch verschiedene Länder, 
Kulturen und Lebenssituationen anderer Kinder kennengelernt. 
Mit Hilfe von verschiedener Literatur habe ich den Kindern 
deutlich gemacht, wie Menschen in anderen Ländern leben und 
welche Bräuche und Sitten es dort gibt. (z.B. Italien, Syrien, 
Türkei, Japan usw.).
Auch habe ich über die Länder gesprochen, in denen Krieg 
herrscht und dies ein Grund für ihre Flucht ist.
Die Kinder hatte die Idee diesen Menschen zu helfen und wir 
sammelten Lebensmittel für die „Losheimer Tafel“.
Am Dienstag, dem 14.04.2015 bot sich die Gelegenheit die 
„Tafel“ mit einigen Kindern der Mondgruppe zu besuchen. Sie 
wurden als Helfer für diesen Tag in die Arbeit mit eingebunden.
Mit wertvollen Eindrücken und Erfahrungen im Gepäck ging ein 
aufregender Mittag zu Ende.
Durch Gespräche und Fragen der Kinder aus der Mondgruppe zu 
dem Thema: „Flüchtlinge“ und „Kinder dieser Welt“ habe ich 
gemerkt, dass es nicht nur ein gesellschaftliches Thema ist, 
sondern auch ein Thema unserer Kinder geworden ist. 

Dieses war ein Schlüsselerlebnis, das mich auf die Idee brachte, 
dieses Thema zum Projekt zu machen. Schlüsselsituationen sind 
Situationen, die für Kinder von Bedeutung sind auch über das 
jetzige Leben hinaus. Die Kinder zeigten persönliche Betroffen-
heit und erzählten aus ihren privaten Erlebnissen, z. B. hat ein 
Kind Nachbarn, die Flüchtlinge sind, ein anderes Kind erzählte, 
in Bergen schon häufiger Flüchtlinge gesehen zu haben. In den 
darauffolgenden Tagen haben wir auch verschiedene Länder, 
Kulturen und Lebenssituationen anderer Kinder kennengelernt. 
Mit Hilfe von verschiedener Literatur habe ich den Kindern 
deutlich gemacht, wie Menschen in anderen Ländern leben und 
welche Bräuche und Sitten es dort gibt. (z.B. Italien, Syrien, 
Türkei, Japan usw.). Auch habe ich über die Länder gesprochen, 
in denen Krieg herrscht und dies ein Grund für ihre Flucht ist.
Die Kinder hatte die Idee diesen Menschen zu helfen und wir 
sammelten Lebensmittel für die „Losheimer Tafel“.
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Am Dienstag, dem 14.04.2015 bot sich die Gelegenheit die 
„Tafel“ mit einigen Kindern der Mondgruppe zu besuchen. Sie 
wurden als Helfer für diesen Tag in die Arbeit mit eingebunden.
Mit wertvollen Eindrücken und Erfahrungen im Gepäck ging ein 
aufregender Mittag zu Ende.

Durch Gespräche und Fragen der Kinder aus der Mondgruppe zu 
dem Thema: „Flüchtlinge“ und „Kinder dieser Welt“ habe ich 
gemerkt, dass es nicht nur ein gesellschaftliches Thema ist, 
sondern auch ein Thema unserer Kinder geworden ist. Dieses 
war ein Schlüsselerlebnis, das mich auf die Idee brachte, die-
ses Thema zum Projekt zu machen. Schlüsselsituationen sind 
Situationen, die für Kinder von Bedeutung sind auch über das 
jetzige Leben hinaus. Die Kinder zeigten persönliche Betroffen-
heit und erzählten aus ihren privaten Erlebnissen, z. B. hat ein 
Kind Nachbarn, die Flüchtlinge sind, ein anderes Kind erzählte, in 
Bergen schon häufiger Flüchtlinge gesehen zu haben. In den dar-
auffolgenden Tagen haben wir auch verschiedene Länder, Kulturen 
und Lebenssituationen anderer Kinder kennengelernt. 
Mit Hilfe von verschiedener Literatur habe ich den Kindern deut-
lich gemacht, wie Menschen in anderen Ländern leben und welche 
Bräuche und Sitten es dort gibt. (z.B. Italien, Syrien, Türkei, Japan 
usw.). Auch habe ich über die Länder gesprochen, in denen Krieg 
herrscht und dies ein Grund für ihre Flucht ist.
Die Kinder hatte die Idee diesen Menschen zu helfen und wir sam-
melten Lebensmittel für die „Losheimer Tafel“. Am Dienstag, dem 
14. 04. 2015, bot sich die Gelegenheit die „Tafel“ mit einigen Kin-
dern der Mondgruppe zu besuchen. Sie wurden als Helfer für diesen 
Tag in die Arbeit mit eingebunden. Mit wertvollen Eindrücken und 
Erfahrungen im Gepäck ging ein aufregender Mittag zu Ende.
Maria Montana

Schulnachrichten

Bolivianische Schüler  
suchen Gastfamilien
Die Schüler der Deutschen Schule Santa Cruz (Bolivien) wollen 
gerne einmal Schnee in den Händen halten und Deutschland 
kennen lernen. Dazu sucht das Humboldteum deutsche Fami-
lien, die offen sind, einen lateinamerikanischen Jugendlichen (15 
bis 17 Jahre alt) aus dem leidenschaftlichen Land am Titicacasee 
als „Kind auf Zeit“ aufzunehmen. Die bolivianischen Jugendlichen 
lernen Deutsch als Fremdsprache, so dass eine Grundkommunika-
tion gewährleistet ist. Ihr potentielles „Kind auf Zeit“ ist schul-
pflichtig und soll die nächstliegende Schule zu ihrer Wohnung 
besuchen. Der Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht von Samstag, dem 
26. September 2015, bis Samstag, den 12. Dezember 2015. Wenn 
Ihre Kinder Bolivien entdecken möchten, laden wir ein an einem 
Gegenbesuch im Februar 2016 oder Oktober 2016 teilzunehmen. 
Für Fragen und Infos kontaktieren Sie bitte die gemeinnützige 
Servicestelle für Auslandsschulen: Humboldteum - Verein für 
Bildung und Kulturdialog, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 
0711/2221400, Fax 0711/2221402, e-mail: ute.borger@hum-
boldteum.de, www.humboldteum.de

Herzlichen Dank
Die Freiwillige Ganztagsschule der Grundschule Nicolaus-Voltz, 
Losheim am See dankt den vielen freiwilligen Helfern, die durch 
aktive Mitarbeit sowie durch Kuchenspenden und Bastelarbeiten unse-
ren diesjährigen Ostermarkt vom 13. 3. 2015 zum Erfolg werden ließen. 
Besonders möchten wir uns auch bei den nachstehend aufgeführten 
Firmen und Betrieben für ihre großzügigen Spenden zur Gestaltung der 
Tombola bedanken. Durch Ihren Beitrag wurde das Fest ein besonders 
schöner Tag für alle Kinder und Erwachsenen.
Spenderliste 13. 3. 2015
Losheim:
Araltankstelle, Auto & Motorrad Schuler GmbH, Autohaus 
Peugeot Müller, Bastelladen, Biertz Eisenwaren, Bistro Hoch-
wald-Kebab, Blumen Jankowski, Blumen Lauer, Blumen Renate 
Schäfer, Blumen Weins, Buchhandlung Rote Zora, Café Roth, 
Casablanca Wohnen + Schenken, Chanas Bilderwelt, DM-Markt 
Filiale, Foto Bärbel Röder, Friseursalon Fritschen, Kessler 
Bierverlag, Globus Handelshof GmbH & Co KG, H+S Offsetdruck, 
Hirsch Apotheke, Hochwald Kebab, Huthaus Röder, Kebab Saar-
brücker Straße, KÜS Geschäftsstelle, Leder Roer, Lederwaren 
Winkel, Linden Apotheke, Maison on Lac Franz, hielen GmbH, 
Maya‘s Kinderparadies, MC Donalds, Meiers GmbH Bauunter-
nehmung, Metzgerei Steuer-Wagner, Möbel Heinz, Möbelpark 
GmbH, Mode Hoff, Monas Bilderwelt, Monz Eisenwaren, Natur-
bursche, Reifen Kuhn, Restaurant Dellborner Mühle, Restaurant 
Hubertushof, Schmuck Schäfer, Silvios Feinkostladen, Tabac et 
Cetera, Uhren Prinz, Uhren-Schäfer, Volksbank Untere Saar eG, 
Warez, An- u, Verkauf PC, TV usw., Hochwälder Hochfühlhotel
Losheim + Weiskirchen:
Café Louis
Weiskirchen:
Geschmackvoll, Parkhotel Weiskirchen, Restaurant Wildpark, 
Vitalis Bäderzentrum
Merzig:
Sparkasse Merzig-Wadern
Nochmals herzlichen Dank
Kinder und Personal der Freiwilligen Ganztagschule der Nicolaus-
Voltz-Schule, Losheim am See, in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

VorVerlegungen des  
redaktionsschlusses 

für das amtliche Bekanntmachungs-
Blatt - mai 2015

Die Beiträge sind an den 
jeweiligen Tagen bis spä-
testens 11 Uhr einzustel-
len. 

Christi Himmelfahrt:  
KW 20 auf Freitag, 8. Mai

Pfingstmontag: KW 22 
auf Freitag, 22. Mai

Später eingehende Mittei-
lungen können nicht mehr 
veröffentlicht werden. Um 
Beachtung wird gebeten!
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Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft Losheim am See
Seelsorger und Kirchenmusiker
Pfarrer Peter Alt (06872/993066) peter-alt@gmx.de
Pfarrer Hans-Jürgen Bier (06872/2214) 
hj.bier@pfarramt-britten.de
Kaplan Tamil Selvan Joseph (0162-4037330) 
charlesselvan.joseph@gmail.com
Diakon Bernhard Weber (06872/6882) bw@niederlosheim.net
Diakon Wolfgang Drehmann (06872/993066) 
wolfgang.drehmann@bgv-trier.de
Gemeindereferentin Dagmar Hack-Selzer (06872/993067)
d.hackselzer@yahoo.de
Gemeindereferentin Barbara Jung (06872/5040634) 
jungbm@googlemail.com
Pfarrer i. R. Heinz-Werner Schultes (06872/5050016)
Dekanatskantor Lukas Schmidt (0175-5118623) 
lukas.schmidt@email.de
Kirchenmusiker Wolfgang Kieffer (06872/888338)
Pfarrbüros
Pfarrbüro Losheim - für Losheim, Mitlosheim, Bachem 
und Rimlingen
Weiskirchener Str. 11, 66679 Losheim, Tel.: 06872/993066 - 
Fax: 06872/993064 - E-Mail: pfarramt-losheim@gmx.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und Mo. bis Do. von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Pfarrbüro Britten – für Britten, Bergen, Hausbach, Scheiden 
und Waldhölzbach
Am Kirchberg 2, 66679 Losheim-Britten, Tel.: 06872/2214 - 
Fax: 06872/887302 - E-Mail: info@pfarramt-britten.de
Öffnungszeiten: Di. von 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und Do. von 
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Das Pfarrbüro Britten ist bis 08. Mai geschlossen!
Pfarrbüro Wahlen - für Wahlen, Niederlosheim und 
Rissenthal
Dillinger Str. 5, 66679 Losheim-Wahlen, Tel.: 06872/2374 - Fax: 
06872/9219782 - E-Mail: pfarramt.wahlen@t-online.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Mi. von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Gottesdienste für die Zeit vom 30. April bis 06. Mai 2015
Donnerstag, 30. 04. 2015: 18.00 Uhr Krh. Losheim Hl. Messe; 
18.30 Uhr Wahlen Andacht zur göttlichen Barmherzigkeit
Freitag, 01. 05. 2015: 09.00 Uhr Hausbach Hl. Messe; 17.00 
Uhr Wahlen Maiandacht; 18.00 Uhr Rimlingen Rosenkranz; 18.30 
Uhr Bachem Hl. Messe; eucharistische Anbetung und Segen
5. Sonntag der Osterzeit - Kollekte für die Hohe Domkirche
Samstag, 02. 05. 2015: 17.30 Uhr Bachem Hl. Messe; 17.30 
Uhr Britten Hl. Messe; 19.00 Uhr Wahlen Hl. Messe
Ewig Gebet in Rissenthal: 16.00 Uhr Aussetzung des Aller-
heiligsten; 16.30 Uhr Betstunde für Verstorbene; 17.00 Uhr 
Betstunde des Rosenkranzvereins; 17.30 Uhr Stille Betstunde; 
18.00 Uhr Betstunde der Frauengemeinschaft; 19.00 Uhr Hl. 
Messe zum Abschluss
Sonntag, 03. 05. 2015: 09.00 Uhr Bergen Hl. Messe; 09.00 Uhr 
Rimlingen Hl. Messe - 3. Sterbeamt für Kordula und Norbert Portz; 
10.00 Uhr Losheim Hl. Messe - für die Kommunionjubilare der 
Pfarreiengemeinschaft - 2. Sterbeamt für Maria Klauck; 3. Sterbe-
amt für Helga Schuler; 1. Jahrgedächtnis für Erwin Schuler; 10.30 
Uhr Waldhölzbach Hl. Messe; 14.30 Uhr Bachem Taufe des Kindes 
Matilda Schommer, Losheim; 18.30 Uhr Rissenthal Rosenkranz
Ewig Gebet in Niederlosheim: 10.30 Uhr Hl. Messe mit Aus-
setzung des Allerheiligsten; 12.00 Uhr Stille Betstunde; 14.00 Uhr 
Betstunde; 15.00 Uhr Betstunde; 16.00 Uhr Schlussandacht
Montag, 04. 05. 2015: 09.00 Uhr Wahlen Hl. Messe; eucharistische 
Anbetung und Segen; 14.00 Uhr Losheim Rosenkranz; 14.30 Uhr 
Losheim Hl. Messe; eucharistische Anbetung und Segen; anschl. 
Gemeindekaffee; 18.30 Uhr Rissenthal Rosenkranz

Dienstag, 05. 05. 2015: 09.00 Uhr Scheiden Hl. Messe; 
18.00 Uhr Waldhölzbach Rosenkranz für die Synode; 18.30 Uhr  
Rissenthal Rosenkranz; 18.30 Uhr Losheim Anbetung der gött-
lichen Barmherzigkeit
Mittwoch, 06. 05. 2015: 09.00 Uhr Mitlosheim Hl. Messe; 
eucharistische Anbetung und Segen; 18.30 Uhr Rissenthal 
Rosenkranz
Versöhnung und Beichte
Jeden Samstag um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche Losheim
Krankenkommunion
•	 Losheim	Mittwoch,	06.	05.	2015,	ab	10.00	Uhr	und	
 Donnerstag, 07. 05. 2015, ab 14.00 Uhr
•	 Rissenthal	Donnerstag,	07.	05.	2015,	ab	16.00	Uhr
Firmvorbereitung 2015
Thematischer Workshop: 
„Sakramente - Heiliger Geist - 
Firmung“
Den Firmbewerbern stehen drei Termine zur Auswahl:
Freitag, 8. Mai ,von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, oder Samstag, 9. 
Mai, von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr, oder Samstag, 9. Mai, von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, jeweils im Pfarrsaal Losheim
Anmeldung zur Firmung:
Die zugesandte Anmeldezettel zur Firmung bis spätestens 11. 
Mai in einer der Pfarrbüros einwerfen.
Projekt Solidaritätsmarsch am 3.5.2015
Alle Firmbewerber und Interessierte erhalten im voraus eine 
Teilnehmerkarte, um Spenden zu sammeln für das Kinderheim in 
Tamil Nadu, das von unserem Kaplan Joseph direkt unterstützt 
wird.
Bitte die Teilnehmerkarten und die Spenden am Tag des Mar-
sches um 13:00 Uhr in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in 
Losheim mitbringen.
Dort starten wir um 13:30 Uhr nach Bachem und wieder zurück.
Jeder Firmbewerber ist eingeladen, einen flachen Kiesel/Fluss-
stein mitzubringen, mit einem Durchmesser von etwa 5 cm.
Wir bitten um Selbstverpflegung.

Solidaritätsmarsch
Sonntag   3. Mai 2015 

Treffen ab 13:00 Uhr

     Pfarrkirche St.Peter und Paul Losheim am See

mit der Möglichkeit zur Spende für das Kinderheim

in Tamil Nadu in Indien
Die Spenden werden ohne Abzüge von Kaplan Joseph vor Ort überreicht. 

 Start :  13:30 Uhr nach Bachem und zurück

             Veranstalter : Firmlinge mit Firmbegleitern im Rahmen der Firmvorbereitung der 

                                     Pfarreiengemeinschaft Losheim, Kaplan Tamil Selvan Joseph, Barbara Jung
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Evang. Kirchengemeinde Wadern Losheim
GOTTESDIENSTE
Sonntag, 03. 05. 2015, um 09.00 Uhr in Wadern mit Abendmahl
Sonntag, 03. 05. 2015, um 10.30 Uhr in Losheim mit Abend-
mahl. Beide Gottesdienste werden von Prädikantin Frau Ute 
Decker geleitet.
TERMINE
Mittwoch, 29. 04. 2015, um 16.00 Uhr, Konfirmandenunter-
richt in Losheim.
Donnerstag, 30. 04. 2015, um 16.00 Uhr, Konfirmandenun-
terricht in Wadern.
Mittwoch, 06. 05. 2015, um 18.00 Uhr, Meditativer Tanz in 
Wadern.
Donnerstag, 07. 05. 2015, um 16.00 Uhr ist wieder gemein-
samer Konfirmandenunterricht, diesmal treffen wir uns in 
Losheim.
Vorankündigung:
Im Gemeindezentrum in Losheim findet am Freitag, 08. Mai 
2015, unser nächstes Weinseminar unter Regie von Herrn Die-
ter Finkler statt. Wir laden um 19.00 Uhr ein, zu exklusiven 
Weinen aus Baden-Württemberg und Schokolade. Freuen Sie 
sich mit uns auf Gaumenfreuden ganz besonderer Art!
Wir bitten höflich um Voranmeldung und um einen Kostenbei-
trag in Höhe von 10,00 Euro je Person.
Vorankündigung für Christi Himmelfahrt, am 14. Mai 2015:
An Christi Himmelfahrt, dem 14. Mai 2015, um 10.00 
Uhr, laden wir unsere Gemeindemitglieder ganz herzlich nach 
Münchweiler in den Schlossgarten ein. Dort feiern wir diesen 
besonderen Gottesdienst überwiegend im Freien, bei trocke-
nem Wetter. Sollte es wider Erwarten regnen, feiern wir unseren 
Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Wadern, ebenfalls 
um 10.00 Uhr.
Das für diesen Tag übliche Treffen des Lebenscafés entfällt!
Pfarrer Hans-Jörg Ott erreichen Sie unter der Tel. Nr. 
06871/2006 im Gemeindehaus in Wadern, Kräwigstr. 21.
Das Gemeindebüro ist dienstags und donnerstags von 8.00 bis 
13.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr besetzt. Sie 
können uns auch telefonisch erreichen: Tel.: 06871/2006 oder 
E-Mail wadern-losheim@ekir.de.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde K.d.ö.R. 
(Baptisten) Hilbringen
Mecherner Str. 35, www.efg-voelklingen.de
Donnerstag, 30. 04. 2015, 19.30 Uhr Bibelgesprächskreis

Jugendkirche MIA im Dekanat  
Losheim-Wadern (Rappweiler)
MIAmess am 3. Mai
Am Sonntag, 3. Mai, findet wieder unsere monatliche MIAmess, 
eine besonders gestaltete Eucharistiefeier, statt. Diesmal wird 
der Gottesdienst von den Firmlingen aus Weiskirchen gestaltet. 
Mit uns zusammen feiern Pfr. Karl-Michael Fuck und die Musik-
gruppe der Benediktinerabtei Tholey. Herzliche Einladung!
Babysitter-Kurs
In diesem Jahr bietet MIA erstmals einen Kurs für Jugendliche 
an, die Babysitten, oder dies vielleicht mal tun werden.
Babysitten ist eine gute Möglichkeit für einen kleinen Neben-
verdienst, aber es ist auch eine sehr verantwortungsvolle Auf-
gabe. Deshalb lernt Ihr in diesem Kurs alles, was wichtig ist: 
Rechte und Pflichten, kindliche Entwicklung, Säuglingspflege, 
Spiele, etc.
Der Kurs wird von einer erfahrenen Erzieherin und einer Heb-
amme geleitet und findet an zwei Abenden statt: 13. und 20. 
Mai jeweils von 18.00-21.00 Uhr in Rappweiler.
Alle Infos und Anmeldung bei Pastoralreferent Thorsten Hoffmann 
(thorsten.hoffmann@bistum-trier.de; Tel.: 06871/923010).

03. Mai / 18.15 Uhr
mitgestaltet von den Firmbewerbern

der Pfarreiengemeinschaft Weiskirchen

Mess

www.jugendkirche-mia.de

zu Gast: die Klosterband aus Tholey
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Freie Christengemeinde Merzig KdöR
Waldstr. 2-4, www.fcgmerzig.de
Sonntag, 03. 05. 2015: Um 10.30 Uhr beginnt der Gottes-
dienst. Kinderbetreuung findet parallel zur Predigt statt.
Mittwoch, 06. 05. 2015: Um 18.30 Uhr startet der Bibelge-
sprächskreis mit Lobpreis und Anbetung. Jeder ist willkommen.
Anschl. Gebet für unser Land
Infos: 06872/8417

Gemeinde ohne Mauern
Merzig-Hilbringen, Merziger Str. 20
Freitag, 1. Mai: 19.30 Uhr Festliches Event: Night of the GOMs
Sonntag, 3. Mai: 10.30 Uhr Gottesdienst und Kinderdienst
Mittwoch, 6. Mai: 19.30 Uhr Gottesdienst

Jehovas Zeugen
Königreichssaal Merzig, Zum Schlachthof 2, 
Tel.: 06861/88386
Sonntag, 03. 05. 2015: 09.30 Uhr Öffentlicher Vortrag: „Auf 
wessen Versprechen vertraust du?“; 10.10 Uhr Bibelstudium 
anhand des Wachtturms vom 15. 02. 2015: „Jehova leitet unser 
weltweites Lehrwerk“
Donnerstag, 07. 05. 2015: 19.00 Uhr Versammlungsbibelstu-
dium: „Jehova schätzt dich - Matthäus Kapitel 10, Verse 29-31“; 
19.35 Uhr Theokratische Predigtdienstschule, Lehrkurs für Ver-
kündiger des Wortes Gottes, u. a. „Wer seine Sünden bereut 
kann Gottes Gunst erlangen“; 20.10 Uhr Dienstzusammenkunft, 
Ansprachen und Demonstrationen über die praktische Anwen-
dung von Gottes Wort, u. a. „Die Zeit gut nutzen“
Königreichssaal Wadern-Nunkirchen, Klosterstr. 25
Sonntag, 03. 05. 2015: 10.00 Uhr Öffentlicher Vortrag: „Wirst 
du dem Geschick dieser Welt entgehen?“; 10.40 Uhr Bibelstudium 
anhand des Wachtturms vom 15.02.2014: „Thema wie Merzig“
Freitag, 08. 05. 2015: 19.00 Uhr Versammlungsbibelstudium; 
19.35 Uhr Theokratische Predigtdienstschule; 20.10 Uhr Dienst-
zusammenkunft
Alle Themen identisch mit Merzig
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich. Interessierte Perso-
nen sind jederzeit willkommen. Internet: www.jw.org
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Politische Parteien

BÜRGERDIREKT
Die FREIE LISTE für alle Ortsteile
Jahreshauptversammlung 2015
Hiermit möchten wir alle Mitglieder und Bürger zu unserer 
Mitgliederversammlung am Montag, dem 04. Mai 2015, um 
19:30 Uhr, in das Gasthaus Scheune, LOSHEIM am See 
einladen.
Tagesordnung
1.) Eröffnung und Begrüßung
2.) Bericht des 1. Vorsitzenden über das abgelaufene Jahr
3.) Bericht aus dem Gemeinderat
4.) Berichte aus den Ortsräten
5.) Bericht des Kassierers
6.) Bericht der Kassenprüfer
7.) Entlastung des Vorstandes
8.) Verschiedenes
9.) Aussprache über aktuelle Themen
Wir bitten alle Mitglieder/innen sowie alle interessierten 
Bürger um ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Vereine und Verbände 
Gesamtgemeinde

Kneipp-Verein Losheim
Wanderung
Am Sonntag, 03. Mai 2015, wandern wir zwischen Mettlach 
und Brotdorf am Hungerberg einen Rundweg zu den sieben 
Eichen. Treffpunkt ist wie gewohnt um 14.00 Uhr am Carl-
Dewes-Platz, um von dort zum Ausgangspunkt der Wanderung 
zu fahren. (Kostenbeteiligung für Mitfahrer: 1,40 €). Hierzu 
möchten wir alle Wanderfreunde des Kneipp-Vereins einladen. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

JFG Hochwald Losheim
Ergebnisse der vergangenen Woche
Donnerstag, 23. April 2015
C-Junioren: SG FV Schwalbach 3 oW – JFG Hochwald Losheim 
3 0:5, Torschützen: Wesley Durrant 3, Moritz Stein, Joshua 
Brausch
JFG Hochwald Losheim 2 – JFG Litermont 2 oW 5:3, Torschüt-
zen: Sven Eric Scheib 3, Leo Antz, Sebastian Malcher
Samstag, 25. April 2015
D-Junioren: SG FC Perl 2 – JFG Hochwald Losheim 2 3:6, Tor-
schützen: Shiyar Onal 2, Benjamin Röder 2, Aaron Klein; dazu 
ein Eigentor
JFG Hochwald Losheim 1 – SV Limbach-Dorf 1 0:1
C-Junioren: JFG Hochwald Losheim 3 – SG SSV Saarlouis 2 2:1, 
Torschützen: Wesley Durrant, Lars Dickmann
JFG Hochwald Losheim 2 – SG SSV Überherrn 1 1:3
A-Junioren: JFG Saarschleife – JFG Hochwald Losheim 6:0
Sonntag, 26. April 2015
B-Junioren: JFG Hochwald Losheim – JFG Stadt Wadern 0:10
Die nächsten Spiele
Donnerstag, 30. April 2015
D-Junioren: 17.45 Uhr SG SV Merchingen 1 - JFG Hochwald 
Losheim 1 (in Bietzen)
Samstag, 02. Mai 2015
D-Junioren: 15.15 Uhr JFG Hochwald Losheim 3 - SG FC Perl 2 
(in Wahlen); 15.15 Uhr JFG Hochwald Losheim 2 - SpVgg Merzig 
(in Mitlosheim)
C-Junioren: 16.30 Uhr SV 09 Fraulautern 2 - JFG Hochwald 
Losheim 1; 18.00 Uhr SF Hüttersdorf - JFG Hochwald Losheim 2

A-Junioren: 16.30 Uhr JFG Hochwald Losheim - JFG Marpingen 
(in Losheim)
Sonntag, 03. Mai 2015
B-Junioren: 10.30 Uhr SCV Orscholz 1 - JFG Hochwald Losheim 
(in Perl)
Mittwoch, 06. Mai 2015
C-Junioren: 18.00 Uhr 1. FC Reimsbach 2 oW - JFG Hochwald 
Losheim 3

JFG Saarschleife
www.jfg-saarschleife.com
Spiele vom Wochenende
A-Jgd.: JFG Saarschleife 1 - JFG Hochwald Losheim 6-0, JFG 
Saarschleife 2 - SG Püttlingen 0-1
B-Jgd.: SG Fechingen - JFG Saarschleife 1 2-3, JFG Saarschleife 
2 - SF Hüttersdorf 0-0
C-Jgd.: JFG Saarschleife 2 - SG Roden 1 1-4, SpVgg Merzig - JFG 
Saarschleife 1 0-2
D-Jgd.: SF Hüttersdorf - JFG Saarschleife 2 3-1, SG Orscholz - JFG 
Saarschleife 1 0-11, JFG Saarschleife 3 - SG Düppenweiler 1 1-1

Ortsvorsteher: Stephan Frank Tel. 88182
Seniorenbeauftragter: Alfred Loth Tel. 2768
Naturschutzbeauftragter: Herbert Thiery Tel. 7989
www.bachemsaar.de

Bachem

Mitteilung des Ortsvorstehers
Maibaumstellen mit Maisingen
Auch in diesem Jahr wird die Feuerwehr am 30. 04. wieder unse-
ren Maibaum stellen. Im Anschluss daran möchten wir ab 19.30 
Uhr wie im letzten Jahr ein „freies“ Maisingen auf dem Fest-
platz veranstalten. Für Getränke ist gesorgt.
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Deutsches Rotes Kreuz
Maiwanderung und Blutspendetermin
Der DRK-Ortsverein Bachem/Rimlingen lädt am 01. Mai 2015 
zur Maiwanderung und Mittagessen ein. Wir treffen uns um 
09.00 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus zur Wanderung. Gegen 
12.00 Uhr gibt es Mittagessen zum dem herzlich einladen.
Blutspendetermin am Montag, den 04. Mai 2015 in der Zeit 
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Bachem. 
Wir rufen zur freiwilligen Blutspende auf.

Musikverein
Probe: Mittwoch, 29. 04. 2015, pünktlich um 19.30 Uhr im 
Anbau der MZH in Bachem.
Wegen der bevorstehenden Auftritte wird um pünktliches und 
vollzähliges Erscheinen gebeten. Abmeldungen ausschließlich 
an die 1. Vorsitzende.

SF Bachem-Rimlingen
Ergebnisse
Verbandsliga Südwest: FV Schwalbach - SF Bachem-Rimlingen 6:0
Kreisliga A Hochwald: SV Lockweiler-Krettnich - SF Bachem-
Rimlingen 2, 4:0 
Die nächsten Spiele
Sonntag, 3. Mai 2015
Verbandsliga Südwest: 16.00 Uhr SF Bachem-Rimlingen - SV 
Karlsbrunn 
Kreisliga A Hochwald: 14.00 Uhr SF Bachem-Rimlingen 2 - SG 
Morscholz-Steinberg 
Bezirksliga Südwest Frauen: 16.45 Uhr SF Heidstock 2 - SF 
Bachem-Rimlingen
Trimm-Dich-Gruppe
Maiwanderung: Am Donnerstag, dem 14. Mai 2015 (Christi Him-
melfahrt (Vatertag)), werden wir eine Wanderung durchführen. Wer 
Lust und Zeit hat, kann mitwandern. Wir treffen uns beim Brun-
nenplatz (Dorfmitte) um 10.00 Uhr. Mitwandern wird auch eine 
Gruppe des Heimatvereins. Die Wanderung dauert etwa 2 bis 2,5 
Stunden. Anschließend besuchen wir den „Endlosen Frühschop-
pen“ der Motorsportfreunde Bachem auf dem Dorfplatz. Die MSF 
Bachem bieten diverse Getränke sowie Würstchen, Schwenker und 
Frikadellen an. Wanderziel: Lasst euch überraschen. Während der 
Wanderung kommen wir auch an 1/2 Haltepunkten vorbei, wo Gele-
genheiten zu Stärkungen vorgesehen sind.
Bowling: Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai 2015, treffen wir 
uns wieder zum Bowling in Rehlingen Trewa Sport. Abfahrt ca. 
10.30 Uhr Haltestelle Dorfbrunnen. Beginn: 11.00 Uhr bis 
13.00 Uhr. Anschließend besuchen wir das Sommerfest des 
Musikverein Rehlingen auf dem benachbarten Festplatz.

Ortsvorsteher: Werner Krewer Tel. 1085
Naturschutzbeauftragter: Gottfried Hauch Tel. 3714

Bergen

Mitteilung des Ortsvorstehers
Hexennacht
Eine BITTE an die kleinen und großen „HEXEN“, die in der Nacht 
unterwegs sind. Streiche können schön und witzig sein, aber 
die Hexennacht hat nichts mit Zerstörung und groben Unfug zu 
tun. Bitte überlegt euch genau was ihr macht.
Danke für euer Verständnis.

Werner Krewer
Ortsvorsteher

Feuerwehr
Maibaumsetzen
Am Donnerstag, dem 30. 04. 2015, treffen wir uns um 17.00 
Uhr am Gerätehaus um den Maibaum zu stellen. Hier bitten wir 
um sehr zahlreiches erscheinen!

Gemütlichkeitsverein
Maibaumsetzen am Donnerstag, 30. April
Wie in den vergangenen Jahren wird auf dem Dorfplatz in Bergen 
durch die Freiwillige Feuerwehr wieder der Maibaum gesetzt. Zu 
diesem traditionellen Brauch ist die Bevölkerung herzlich ein-
geladen. Der Gemütlichkeitsverein beteiligt sich ebenfalls wie 
gewohnt an dieser Aktion und besorgt für die durstigen Kehlen 
ein paar Freibier. Für die vorbereitenden Arbeiten treffen sich 
die Helfer um 17 Uhr am Dorfplatz.

Ortsvorsteher: Günter Ludwig Tel. 6830

Naturschutzbeauftragter: Horst Ehrlich Tel. 2136

Britten

Mitteilung des Ortsvorstehers
Eine sehr lebendige Tradition – das Brittener Dorffest
Auch 2015 findet das Brittener Dorffest am 30. April und 1. 
Mai wieder auf dem Waldfestplatz statt. Ortsvorsteher Gün-
ter Ludwig, der das Fest gemeinsam mit dem Jugendclub, dem 
KK Hirtz, dem Musikverein, dem Sportverein, dem Turnverein 
und dem Verkehrsverein seit Jahren erfolgreich organisiert – seit 
2009 auf dem idyllischen Waldfestplatz im Oberdorf – lädt herz-
lich dazu ein. Besonders freut sich das Organisationsteam, dass 
2015 mit dem Kegelsportclub Losheim-Britten ein weiterer Verein 
zu den Veranstaltern hinzukommt, der zudem als neue Attraktion 
seine Outdoor-Kegelbahn einweihen wird. Das Dorffest beginnt 
am Mittwoch, 30. April 2015, ab 19.30 Uhr, zu den Klängen des 
Musikvereins „Lyra“ Britten; parallel endet die Krimiwanderung der 
Theaterguppe „Mestrestas“ auf dem Waldfestplatz. Der Maifeiertag 
beginnt mit dem Frühschoppen ab 11.00 Uhr. Für die Kinder tritt 
am frühen Nachmittag der Clown „Otsch“ auf, bevor die Urwahlener 
Bergkapelle die Gäste unterhalten wird. Am Abend wird die Musik 
von Frank D. und Eddy S. für Stimmung sorgen. Auch kulinarisch 
wird einiges geboten, etwa Schwenkbraten mit Brot oder Salat, 
Flieten, Salatteller, Lyonerpfanne, Schnitzel, verschiedene Burger, 
Bratwurst, Frikadellen und Pommes frites sowie natürlich Kaffee 
und Kuchen. Die Brittener Vereinsgemeinschaft freut sich auf zahl-
reichen Besuch!

Feuerwehr
Achtung: Der Artikel von letzter Woche war ein Fehleintrag. Die 
Übung sowie die Maibaumsetzung war von einem anderen Lbz, 
welches fälschlicherweise bei uns mit reingeschrieben wurde.
Am Donnerstag, den 30. 04. 2015 findet ein Arbeitseinsatz 
sowie Besprechungen über diverse Themen statt. Treffen ist um 
19:00 Uhr am Gerätehaus.

Katholische Frauengemeinschaft
Am Mittwoch, dem 06. Mai, findet unser nächster Frauen - 
Treff ab 14.30 Uhr im Pfarrheim Britten statt. Alle Frauen sind 
herzlich eingeladen, auch wenn Sie kein Mitglied in der Frauen-
gemeinschaft sind.

Ortsvorsteher: Dietmar Kerwer Tel. 7627
Seniorenbeauftragte:  Horst Grundmann Tel. 5650 

Winfried Laux Tel. 3796
Naturschutzbeauftragter: Kurt Dopfer Tel. 3115

Hausbach

Mitteilungen des Ortsvorstehers
Maibaumsetzen
Am Donnerstag, dem 30. 04. 2015, findet um 19.00 Uhr an 
der Hütte des OGV unser traditionelles Maibaumsetzen statt. 
Der Maibaum wird wie in der Vergangenheit durch unsere frei-
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willige Feuerwehr aufgestellt. Es wäre schön wenn diese Tradi-
tion durch die Bevölkerung unterstützt würde. Es bietet sich die 
Gelegenheit den Mai in geselliger Runde begrüßen zu können.
Fundsache
In der vergangenen Woche wurde beim Bolzplatz ein Schlüssel 
mit Schlüsselanhänger gefunden. Die Fundsache kann bei mir 
abgeholt werden.

Dietmar Kerwer
Ortsvorsteher

Chorgemeinschaft
Am heutigen Mittwoch, 29. 04. 2015, entfällt die Probe.
Am Mittwoch, 20. 05. 2015, werden wir die Abendmesse in St. 
Lutwinus Mettlach mitgestalten. In den kommenden Proben 
wollen wir uns unter anderem mit Unterstützung der Bläser-
gruppe des Musikvereins darauf vorbereiten. Einzelheiten zu 
Uhrzeit und Treffpunkt werden dann bekannt gegeben.

Musikverein
Musikfest in Waldhölzbach
Wir treffen uns um 15:30 Uhr in Poloshirt, Softshelljacke und 
Jeans am Bürgerhaus um gemeinsam nach Waldhölzbach zu fah-
ren. Wir spielen von 16:00 - 17:30 Uhr.

Ortsvorsteher: Stefan Palm  Tel. 920950
Seniorenbeauftragte: Loni Jakobs Tel.   1091
Seniorenbeauftragter: Georg Hero Tel. 1299
Naturschutzbeauftragter: Peter Klasen   Tel. 3636

Losheim

Deutsches Rotes Kreuz

Jahreshauptversammlung 2015
Zu unserer Jahreshauptversammlung laden wir hiermit 
alle aktiven und inaktiven Helfer/Innen für Dienstag, 
05.05.2015 um 19.00 Uhr ins DRK Sozialzentrum recht 
herzlich ein.

DRK Senioren Gymnastik-Tanz
Die nächste Übungsstunde findet am 29.04.2015 von 15:00- 
17:00 Uhr im DRK Sozialzentrum statt.
Interessierte sind herzlich willkommen.

Feuerwehr
Gruppen 1 und 2
Am Sonntag, dem 03. 05. 2015, findet um 8.30 Uhr an der 
Feuerwache Losheim eine Übung der Gruppen 1 und 2 statt.
Gruppe 4
Am Dienstag, dem 05. 05. 2015, findet um 18.30 Uhr an der 
Feuerwache Losheim eine Übung der Gruppe 4 statt.

Musikverein
mvlosheim.de
Probe Musikverein
Am Freitag, den 01. 05. 15, findet keine Probe statt.

Reit- und Fahrverein
Am vergangenen Wochenende ging unsere 13-jährige Nach-
wuchsreiterin Giana Raber beim Reitturnier in Nuhweiler an den 
Start. Mit dem Pferd Amanda aus dem Stall Kurt-Werner Thie-
len gewann sie als jüngste Teilnehmerin (44 Starter) mit einem 
Nullfehlerritt und der schnellsten Zeit ihr erstes A**-Springen. 
Der Reit- und Fahrverein gratuliert Giana Raber ganz herzlich 
und wünscht Ihr für Ihr sportliches Weiterkommen viel Erfolg 
und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch.

Arbeitseinsatz
Der nächste Arbeitseinsatz für unser diesjähriges Reitturnier an 
Pfingsten findet am Montag, dem 4. Mai 2015, um 18.00 Uhr 
auf unserer Reitanlage „Vierherrenwald“ statt
Wir bitten um rege Teilnahme.

Sportverein
AKTIVE 
Ergebnisse
Verbandsliga: SV Losheim 1 : 1. FC Riegelsberg 1 : 2
Tor: Nicolas Stoffels
Kreisliga A Hochwald: SV Losheim 2 - SV Thailen 0 : 1
Termine
Sonntag, 03.05.2015
Verbandsliga Süd/West: 16.00 Uhr: 
SC Großrosseln : SV Losheim 1
Kreisliga A Hochwald: 15.00 Uhr: 
SV Waldhölzbach : SV Losheim 2
E-Jugend: SV Losheim - SF Rehlingen 1:3, Tor: 1 Yannis Friedrich
F-Jugend-Turnier in Hüttersdorf: SV Losheim - TuS Scheiden 2 
2:1, SV Losheim - FC Wadrill 2 5:1, SV Nunkirchen - SV Losheim 
1:2, 1. FC Reimsbach - SV Losheim 3:3
Tore: 6 Benjamin Schäfer, 5 Niclas Hammes, 1 Philipp Müller
G-Jugend-Turnier in Schwemlingen: 
1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Tore: Samson Schäfer
Vorstandssitzung: Die nächste Vorstandssitzung findet am Mon-
tag, den 04. 05. 2015, um 20.00 Uhr, im Maison au Lac statt.

TTC WNL Losheim am See
Ergebnisse vom 25. 04. 2015:
1. Herren-Kreisklasse Merzig: TTV Nunkirchen 1 - Herren 1 3:9
Doppel Schröder/Schulze, Engstler/Emmerich, Linn/Scherer, 
Edgar Schröder 2x, Kim Schule, Stefan Engstler 2x, Thomas Linn
Unsere Herren, die zum Beginn der Rückrunde noch auf dem 
letzten Platz rangierten, schlossen die Punktspielrunde mit dem 
vierten Tabellenplatz ab.
Schüler B-Kreisliga Westsaar: TTC Berus - Schüler 1 6:4
Lucas Bies, Tilman Breitinger, Alex Bauernfreund, David Rimer
Beim neuen Meister gab es für unsere Schüler die erste Rückrun-
denniederlage. Zwei Doppelniederlagen entschieden die Partie 
zugunsten der Gastgeber. Unsere Mannschaft ist Vizemeister.
JC Wadrill 1 - Schüler 2 6:3
B. Schulze/Süßmilch, Johannes Süßmilch, Bryan Schulze
Bei der Kreisvorrangliste der U18 in Wadrill belegte Kim Schulze 
einen sehr guten zweiten Platz. Tilman Breitinger und Alex Bau-
ernfreund waren bei den Platzierungskämpfen erfolgreich. Bei 
den U13 ließ Johanes Süßmilch aufhorchen.

Turnverein
Abteilung Wandern
Am 02. Mai findet unsere Naturerlebniswanderung statt.
Treffen ist um 13:50 Uhr an der Info am Stausee. Wir sammeln 
mit Gala Sutschet Blüten und Kräuter und werden bei einem 
Imker vieles über die fleißigen Bienen erfahren . Bitte Körbchen 
zum Kräutersammeln mitbringen. Ideal für Familien mit Kinder. 
Dauer mit Aufenthalt ca. 3 Std. Anmeldung bitte bei Werner 
Müller, Tel.: 3857 oder Mail: muewe75@t-online.de

Ortsvorsteher: Tobias Gastauer            Tel. 9947269
E-Mail: tobias-gastauer@web.de

Naturschutzbeauftragter: Heinz Krämer   Tel. 3198

Mitlosheim

Mitteilungen des Ortsvorstehers
Maibaumsetzen
Am kommenden Donnerstag, 30.04.2015, findet traditionell 
um 19:00 Uhr das Setzen des Maibaumes auf dem Dorfplatz 
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statt. Das Schlagen und Aufstellen des Baumes übernimmt die 
Feuerwehr Mitlosheim mit Unterstützung der Familie Mohm. Die 
Bewirtung erfolgt durch den Jugendclub Mitlosheim. Musika-
lisch wird das Ganze umrahmt vom Orchester des Kulturvereines 
Mitlosheim. Alle Mitlosheimer sind herzlich eingeladen mitzu-
feiern!
Hexennacht
Die „kleinen Hexen“ bitte ich darum, es bei kleinen Streichen zu 
belassen. Die Grenzen zur Sachbeschädigung sind - wie in der 
Vergangenheit - schnell überschritten.

Euer Ortsvorsteher
Tobias Gastauer

Feuerwehr
Aktive Wehr
Am 30.04.2015 findet das traditionelle Maibaumsetzen statt. 
Wir treffen uns hierzu um 18:00 Uhr am Gerätehaus. Bitte 
erscheint pünktlich und vollzählig. Es wird jede helfende Hand 
gebraucht. Wer verhindert ist, meldet sich bitte rechtzeitig ab.

Frauengemeinschaft
Ausflug nach Hirzweiler
Am Freitag, den 19.06.2015 haben wir die Möglichkeit, mit 
dem Obst- und Gartenbauverein Niederlosheim, zur Käserei nach 
Hirzweiler zu fahren (mit kleiner Käseprobe). Abendessen wäre in 
Finkenrech bei Dirmingen (nicht im Preis enthalten). Abfahrt ist um 
13.00 Uhr, Rückkehr wäre gegen 19.00 Uhr, der Preis beträgt hier-
für 15,00 Euro. Anmeldung zwecks Planung bis zum 08.05.2015 
bitte bei Brundhilde Hoff, Langenwäldchen 23 Tel. 4587. Bei der 
Anmeldung ist eine Anzahlung von 10 Euro zu entrichten.

Kulturverein
Orchesterproben
Die nächsten Orchesterproben des Gemeinschaftsorchesters fin-
den wie folgt statt: Mi., 29. 04. 2015, 19:30 Uhr, Mitlosheim(!)
Achtung! Die Probe wurde um einen Tag vorverlegt!

Schützenverein
Rundenkampfergebnis Luftgewehr vom 18.04.2015:
Bezirksliga Nord: Mitlosheim 1 - Dörsdorf 2, 1464 : 1407 Ringe
Einzelergebnisse: Geib Thomas 374 R., Hares Philipp 354 R., 
Hares-Geib Susanne 366 R., Hissler Tobias 349 R., Tulipan Ralf 
370 R.
Letzter Rundenkampf Luftgewehr, Bezirksliga Nord:
Samstag, 02.05.15, Mitlosheim 1 - Urexweiler 3 in Urexweiler
Achtung: Freitag, 1. Mai, kein Training!

SG Scheiden-Mitlosheim
Ergebnis vom Wochenende
Sonntag, 26. 04. 2015: 1. Ma. SG Scheiden-Mitlosheim – 
SpVgg Merzig 1:3 (Torschütze: Torsten Tamble)
Die nächsten Spiele
Sonntag, 03. 05. 2015
13.15 Uhr 2. Ma. VfB Tünsdorf - SG Scheiden-Mitlosheim
15.00 Uhr 1. Ma. VfB Tünsdorf - SG Scheiden-Mitlosheim

Ortsvorsteher: Norbert Kraus  Tel. 6753
Seniorenbeauftragter: Hans Reiplinger Tel. 1449
Naturschutzbeauftragter: Erhard Hornberg   Tel. 3594

Niederlosheim

Feuerwehr
Zum traditionellen Maibaumsetzen, laden Wir alle Aktiven, 
Altersabteilung und Feuerwehrvereinsmitglieder recht Herzlich 
ein. Donnerstagabend, ab 18.00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus 
Niederlosheim.

Karnevalsverein
Mitgliederversammlung
Am Freitag den 8. Mai findet um 19:30 Uhr im Gasthaus zur 
Heide unsere Mitgliederversammlung statt. Dazu möchten wir 
Euch herzlich einladen. Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Rechenschaftsbericht 1. Vorsitzender
4. Aussprache zu 3.
5. Verlängerung der Tätigkeit des Vorstandes
6. Verschiedenes
Anträge können bis zum 7. Mai bei unserem 1. Vorsitzenden 
Michael Baltes schriftlich gestellt werden. Wir freuen uns auf 
zahlreiches Erscheinen.

Musikverein
Rückblick Konzert
Der Musikverein bedankt sich bei seinen Besuchern des Früh-
lingskonzertes recht herzlich.
Vorschau Mai
03. 05. 15, Sonntag, 10.00 h Probe
10. 05. 15, Sonntag, 10.00 h Probe

SG Wahlen-Niederlosheim
Alte Herren
Walpurgisnacht im Stangenwald!
Am Donnerstag, dem 30. April 2015 wollen wir gemeinsam 
mit der Bevölkerung aus Niederlosheim und Wahlen sowie allen 
Freunden und Gönnern die Walpurgisnacht am Sportheim im Stan-
genwald in Niederlosheim begehen. Los geht´s um 19.00 Uhr. Die 
richtige Musik legt unser AH DJ auf. Für Speis und Trank ist bestens 
gesorgt. Auf euer Kommen freut sich die AH Wahlen-Niederlosheim.

Ortsvorsteher: Björn Kondak  Tel. 9696015

E-Mail: ortsvorsteher@rimlingen.de
Seniorenbeauftragte: Barbara Greweldinger Tel. 5532
Naturschutzbeauftragter: Hilmar Philippi   Tel. 5991

Rimlingen

Mitteilungen des Ortsvorstehers
Maibaum setzen
Der Maibaum wird in diesem Jahr vom TTV Rimlingen-Bachem 
am Freitag, dem 01. 05. 2015, um 10.30 Uhr, aufgestellt.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Maikirmes
Am Samstag, Sonntag und Montag, vom 02. 05. 2015 - 04. 05. 
2015 feiern wir unsere Maikirmes in der Dorfmitte auf der „Brück“. 
Ausrichter ist in diesem Jahr der TTV Rimlingen-Bachem.
Unterhaltung wird auch in diesem Jahr von den Schaustellern 
geboten. Für Speis und Trank sorgt der Tischtennisverein. Ich 
wünsche uns viel Spaß und Unterhaltung auf unserer Kirmes, 
bei hoffentlich schönem Wetter.
Machbarkeitsstudie Bürgerhaus Rimlingen
Vielen Dank an die rund 50 Bürgerinnen und Bürger, die an der 
Vorstellung der Machbarkeitsstudie teilgenommen haben. In einem 
ersten Schritt wurden Vor- und Nachteile zweier Varianten erörtert, 
einmal die komplette Sanierung des bestehenden Bürgerhauses, 
sowie die Variante eines kleineren und modernen Neubaues.
Das Planungsbüro KernPlan favorisiert den Neubau mit Blick auf 
den demografischen Wandel, sowie den Unterhaltungskosten und 
empfiehlt zudem eine engere Zusammenarbeit mit unserem Nach-
barort Bachem. Eine Entscheidung wurde vertagt. Im nächsten 
Schritt wird nun mit den Vereinen geklärt, welche Anforderungen 
der Neubau entsprechen soll und wie ein mögliches Nutzungskon-
zept aussehen kann. Hierzu werde ich ausführlich informieren.

Björn Kondak
Ortsvorsteher
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Musikverein
Alle Termine der Orchestergemeinschaft Bachem/Rimlingen fin-
det ihr unter Musikverein „Harmonie“ 1969 Bachem e.V.

SPD
Die SPD Rimlingen hat in ihrer letzten Mitgliederversammlung 
einen neuen Vorstand für 2 Jahre gewählt.
Vorsitzender: Bernhard Palm
stv. Vorsitzender: Günter Barbian
Kassierer:  Udo Fuchs
Schriftführerin: Marianne Kondak
Internetbeauftragter:  Daniel Mai
Beisitzer/innen: Björn Kondak
 Joachim Helfen
 Monika Schabel
 Ignat Mai
 Bernhard Frank
 Günther Müller
AsF-Vertreterin: Barbara Frank
Senioren Vertreter: Lothar Sonntag
Revisoren: Hilmar Philippi, Adam Kondak

TTV Rimlingen-Bachem
Ergebnisse
Ergebnisse vom letzten Spieltag der Saison 2014/2015
Saarlandliga: Damen 2 - TTSV Fraulautern 3 4:8
Kerstin Zierold 2x, Michaela Theobald und Janina Palm je 1 x
Landesliga: Herren 1 - TTC Illingen 2 8:8
Doppel Mai/ Recktenwald, Norbert Theobald, Joachim Helfen, 
Jörg Recktenwald je 2x, Schlussdoppel Helfen/ Theobald. Mit 
diesem Unentschieden gegen den Tabellenzweiten sicherte sich 
unsere Mannschaft den Klassenerhalt.
1. Kreisklasse Merzig: TV Mettlach - Herren 2 8:8
2 Doppel, Bernhard Palm, Dominik Probst je 2x, Dennis Herr-
mann und Karl-Heinz Braun je 1x
2. Kreisklasse: TTC Weiskirchen/Steinberg - Herren 3 3:9
2 Doppel, Christian Palm und F.J. Meiers je 2x, Daniel Mai, 
Roman Marx und Dieter Schumacher je 1x
Kreisliga Schüler A: TTG Reisbach/ Nalbach - Schüler A 6:3
Doppel Marx/ Palm, Franziska Palm und Anna Jager je 1x
Rimlinger Maikirmes
Wie in jedem Jahr findet am ersten Maiwochenende unsere Kir-
mes in der Dorfmitte von Rimlingen statt, die in diesem Jahr 
vom TTV Rimlingen /Bachem ausgerichtet wird. Start ist am 
Freitag, 01. Mai 2015, 10:30 Uhr, mit dem Maibausetzen. Im 
Anschluss wollen wir in einer gemütlichen Runde gemeinsam 
mit unseren Gästen den Maifeiertag begehen. Wir das leibliche 
Wohl wird bestens gesorgt sein.
Am Samstagabend, 19:00 Uhr, wird unser neuer Ortsvorsteher 
Björn Kondak mit einem zünftigen Fassbieranstich die Festlich-
keiten eröffnen.
An den darauffolgenden Tagen wollen wir am Bierstand, einer 
Cocktailbar und mit sonstigen Köstlichkeiten unsere Gäste ver-
wöhnen. Auf Ihren Besuch freut sich das TTV - Team.

Ortsvorsteher: Hans Hamel  Tel. 5931 o. 0177/8649812
Naturschutzbeauftragter: Helmut Ollinger   Tel. 6648
Seniorenbeauftragter: Hans Hamel Tel. 5931

www.scheiden.de

Scheiden

Feuerwehr
Maibaumstellen
Treffen der Aktiven ist am Donnerstag, den 30. 04. 2015 um 
17:00 Uhr am Gerätehaus. Anschließend ist die Dorfgemein-
schaft wie jedes Jahr zum traditionellen Maibaumstellen ab 
18:00 Uhr herzlich eingeladen.

Heimatverein
Pilgerwanderung nach Trier
Nächste Woche am Samstag, 09. 05. 2015, ist es nun soweit. 
Pünktlich um 06.00 Uhr geht unsere Pilgerwanderung nach Trier 
los. Wir treffen uns um 05.45 Uhr vor der Kirche Scheiden.
 Da sich 42 Personen angemeldet haben, möchten wir euch bit-
ten euch morgens bei Andrea zu melden. 
Es ist wieder ein Verpflegungsbus von uns organisiert worden. 
Unterwegs machen wir zwei größere Pausen. 
Für alle die sich angemeldet haben, wird auch die Heimfahrt 
vom Heimatverein Scheiden organisiert werden. Mit der traditi-
onellen Pilgersuppe wollen wir gemeinsam den Tag bei Evi Revue 
passieren lassen. Wir wünschen allen viel Spaß beim Pilgern nach 
Trier, hoffen auf schönes Wetter und blasenfreie Füße.

SG Scheiden-Mitlosheim
Siehe Veröffentlichung unter Ortsteil Mitlosheim!

Sportverein
G-Jugend: Training am Donnerstag, den 30. 04. 2015 von 16.30 
Uhr bis 17.30 Uhr in Mitlosheim (Sportplatz).
F-Jugend: Training am Donnerstag, den 30. 04. 2015 von 18.00 
Uhr bis 19.00 Uhr in Mitlosheim (Sportplatz).
E-Jugend: Training am Dienstag, den 05. 05. 2015 von 17.30 
Uhr bis 18.30 Uhr in Mitlosheim (Sportplatz).
Spiele am kommenden Wochenende
G-Jugend: spielfrei
F-Jugend: Turnier am Samstag, den 02. 05. 2015 in Merzig.
F1 von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, F2 von 11.30 Uhr bis 13 Uhr
E-Jugend: Unsere E-Jugend hat sich durch den 1. Platz in der 
Orientierungsrunde für die Kreismeisterschaft qualifiziert. Diese 
findet am Samstag, den 02. 05. 2015 in Hüttersdorf statt. Ein-
marsch der Mannschaften ist um 13.00 Uhr, danach findet das 
1. Spiel um 13.15 Uhr statt.
E2-Jugend: spielfrei
Ergebnisse vom Wochenende:
G-Jugend Turnier in Schwemlingen: TuS Scheiden - SV Frau-
lautern1 3:1, TuS Scheiden - FC Beckingen2 1:1, TuS Scheiden 
- SV Fraulautern2 0:0, TuS Scheiden - FC Beckingen1 4:1
Torschützen: Joel 5, Ben 2, Tom 1
F-Jugend Turnier in Hüttersdorf: TuS Scheiden1 - SF Hosten-
bach1 1:3, TuS Scheiden1 - FC Wadrill1 2:2, TuS Scheiden1 - 
FV Schwarzenholz 5:0, TuS Scheiden1 - SF Hüttersdorf 1:2, TuS 
Scheiden2 - SV Losheim1 1:2, TuS Scheiden2 - SF Hostenbach2 
10:3, TuS Scheiden2 - FC Wadrill2 4:1, TuS Scheiden2 - SV Nun-
kirchen 4:2
Torschützen: Hendrik 5, Jan-Philipp 9, Joel 2, Sorro 4, Joschka 
1, Massimo 1, Fabio 1, Mohammed-Ali 5
E-Jugend: TuS Scheiden1 - SV Besch1 0:8, TuS Scheiden2 - FC 
Besseringen2 1:8
Torschützen: Gian-Luca 1
Abteilung AH: Spiel am Samstag, den 02. 05. 2015 in Perl. 
Anstoß: 19.20 Uhr, AH Losheim/Scheiden - AH Zerf/Greimerath

IN EIGENER SACHE
Wenn Sie kein Amtliches Bekanntmachungsblatt 

bekommen haben ...
Reklamationen wegen Nichtzustellung des 

Amtlichen Bekanntmachungsblattes nimmt der Verlag 
entgegen unter folgenden Nummern:

06502/9147-335, -336, -713 und -716
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

abo@wittich-foehren.de
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Ortsvorsteher: Volker Braun  Tel. 994331
Mobil: 0151/58185585, Mail: vobrau@gmx.de

Seniorenbeauftragte: Helga Hauff Tel. 6223
Ria Koch Tel. 2814

Naturschutzbeauftragter: Wolfgang Kuhn   Tel. 2187
www.wahlen-saar.de

Wahlen

Mitteilung des Ortsvorstehers
Interessengemeinschaft Dorfarchiv
Die Treffen finden jeden Dienstag um 20 Uhr in oberen Gebäude 
der Grundschule statt. Zu den Treffen sind weiterhin alle Inter-
essierten eingeladen. Gerne auch nur um einmal reinzuschnup-
pern. Materialien können weiterhin unter info@wahlen-saar.de 
oder bei den unten genannten Personen abgegeben werden.
Edwin Schäfer, Auf den Espen 10; Beatrice Welsch, Bornber-
straße 9a, Rene Schommer, Hohbergstraße 18, Gertrud Buch-
mann, Zur Hartwiese 27.

Volker Braun
Ortsvorsteher Wahlen

Musikverein
Die Probe am 30. April (Hexennacht) entfällt.
Nächste Probe ist Donnerstag, 7. Mai.
Die Renovierungsarbeiten für unseren Proberaum sind fast 
abgeschlossen. Für Restarbeiten treffen wir uns am Samstag, 9. 
Mai, um 9:00 Uhr. Bitte merkt Euch diesen Termin vor.

SG Wahlen-Niederlosheim
Aktive
Ergebnisse vom 26. 04. 2015
Kreisliga A Hochwald
SG II : SV Konfeld; 4:0 (Halbzeit 0:0)
Tore: 1 x Matthias Fries; 1 x Marcel Schmitt; 1 x Nico Dietzen; 
1 x Michael Lauer
Landesliga Südwest
SG I : SSV Überhern; 4:0 (Halbzeit 1:0)
Tore: 2 x Nico Portz; 1 x David Schommer; 1 x Kai Kautenburger
Nächster Spieltag 03. 05. 2015
Kreisliga A Hochwald
SV Thailen : SG II ; Beginn: 15:00 Uhr
Landesliga Südwest
SSV Pachten : SG ; Beginn: 15:00 Uhr

Abteilung Alte Herren
Walpurgisnacht im Stangenwald!
Am Donnerstag, dem 30. April 2015, wollen wir gemeinsam 
mit der Bevölkerung aus Niederlosheim und Wahlen sowie allen 
Freunden und Gönnern die Walpurgisnacht am Sportheim im 
Stangenwald in Niederlosheim begehen. Los geht´s um 19.00 
Uhr. Die richtige Musik legt unser AH DJ auf. Für Speis und 
Trank ist bestens gesorgt. Auf euer Kommen freut sich die AH 
Wahlen-Niederlosheim.
Ergebnisse vom Wochenende
AHD Wahlen-Niederlosheim - AHD Saarwellingen, 1:1, 
Tor Edmund
AH Wahlen-Niederlosheim - AH Reimsbach,
Spiele am Wochenende
Sportfest AH Perl-Besch
Samstag 02. 05. 2015, AH Tünsdorf - AH Wahlen-Niederlosheim, 
Anstoß 18.40 Uhr, Treffen und Abfahrt 17.15 Uhr Marktplatz 
Niederlosheim,
Mittwoch 06. 05. 2015 AHD Wahlen-Niederlosheim - AHD Schaum-
berg, Anstoß 18.30 Uhr, Treffen 18.00 Uhr Sportplatz Kappwald
An- und Abmeldungen zu den Spielen beim Spielleiter:
AHA Thomas Scherer, Telefon 0 6872/88655, 0160/8203561
AHA Carmelo Vardaro, Telefon 06872/88218, 0175/1684046
AHC + AHD Edmund Klein, Telefon 06872/4717

Ortsvorsteher: Manfred Feetzki  Tel. 4233
Seniorenbeauftragte: Barbara Dewald Tel. 6295

Waldhölzbach

Musikverein
Musikfest am kommenden Wochenende
Wir feiern unser Musikfest am Bürgerhaus in Waldhölzbach!
Dazu laden wir die gesamte Dorfbevölkerung und alle Freunde 
der Blasmusik aus nah und fern recht herzlich ein.
Musikalisches Programm
Samstag: ab 19.00 Uhr Musikverein Morscholz
Sonntag: Frühschoppen mit den Original Schwarzwälder „Hoch-
wald“ Musikanten aus Konfeld, Musikverein „Harmonie“ Hüt-
tersdorf, Kita „Pusteblume“Bergen, Knappenchor Konfeld, 
Musikverein „Melodienkranz“Hausbach, Musikzug „Teufelskopf“ 
Waldweiler
Leckeres aus der Chefküche
Sonntag: ab 12.00 Uhr Römerbraten, Püree u. Sauerkraut 
Danach bieten wir Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus an.
Die Schätzaktion in diesem Jahr
Wie viele Kilo bringen unsere vier Tubisten in Uniform u. Tuba 
auf die Waage?
Zu gewinnen gibt es:
1. Preis: Essensgutschein ( 50 Euro)
2. Preis: Saftkorb (30 Euro)
3. Preis: Gutschein Eiscafe (20 Euro)
Auf euer Kommen freut sich der MV „Hochwald“Waldhölzbach.

für die vielen Glückwünsche und 
Geschenke anlässlich meiner

1 hl. Kommunion
auch im Namen meiner Eltern
Melanie Herrmann & Peter H. Biertz

Marlon
Losheim, April 2015

Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!

Telefon 0163/4711295

4 ZKB im 1.OG, 110 qm, EBK, DSL, Balkon u
Garten, Waschküche, Garage verfügbar,

bezugsfertig ab 1. Juni, 545 € + NK.

Schöne Wohnung in Losheim-OT

Familienanzeigen
in ihrem Mitteilungsblatt

Anzeige

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region
Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche
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Beerdigungsinstitut
MAXHEIM

- Beraten
- Betreuen
- Begleiten

...dem Leben einen würdigen Abschluss geben!

LOSHEIM AM SEE · Telefon 9 14 33
Im Familienbesitz seit über 100 Jahren!

Statt Karten

Ein ganz herzliches Dankeschön 
für alle Zeichen der Verbundenheit 
und Anteilnahme beim Heimgang
unserer lieben Verstorbenen

Maria Klauck
geb. Ospelt

Olivia Staub geb. Klauck
Hedda Staub

Losheim am See und Merzig, den 14. April 2015

Langjähriges FamiLienunternehmen,

seriös und würdevoLL. tag und nacht erreichbar.

Losheim am See  0 68 72 / 99 46 31

Allen, die unserem lieben Verstorbenen

das letzte Geleit gaben und ihre Anteilnahme

und Verbundenheit in so vielfältiger Weise be-

kundet haben, sagen wir hiermit unseren herzli-

chen Dank.

Für die feierliche Gestaltung der Trauermesse

und Beisetzung danken wir besonders Herrn

Pfarrer Achim Heider und den Original

Schwarzwälder Hochwald Musikanten.

Konfeld, im April 2015

DanksagungDanksagung

Beatrix Koch geb. Koch
Birgit Braun geb. Koch
Andreas Koch und Familien
Maria Selgrath-Meyer

Johann Koch

TRAUER anZEIGEN
Ein Todesfall ist eines der schmerzhaftesten Ereignisse für die Familie und braucht  

genügend Raum für Trauer und Anteilnahme.
Mit einer Traueranzeige können Sie die Familie, Freunde, Bekannten und Geschäftspartner 

oder Kollegen rasch informieren.

Traueranzeigen sowie Danksagungen  
in Ihrem Mitteilungsblatt BUCHEN:

0 65 02 / 91 47 - 0
Foto: Elisabeth Patzal / pixelio.de

Mit einer Danksagung stellen Sie sicher, 
niemanden zu vergessen.


